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])ie Bundesregierung hat in ihrer.Regierungserktärung 
vom 2. April 1994 unter anderem angekündigt, die bisherigen 

\ 

~emühungen zum Aufba~ einer Umfassenden Landesverteidigung 
auf Grund der bereits vorliegenden Ministerratsbeschlüsse 
auf . militärischem, zivilem, wirtschaftlichem und geistigem" 
Gebiet fortzusetzen und bis zum Ende d~r FrühjahrssessiOri 

\ 

dem Parlament einen ausführlichen Bericht über den Stand 
der Landesverteidigung vorzulegen. 

Mit der Vorlage dieses Berichtes kommt die Bundesre­
eierung dem selbstgestellten Auftrag nach. 

Die Beiträge hiezu stammen 'von jenen Re,ssorts, welche 
gemäß dem von der Bundesregierung beschlossenen. Organisations­
schema für die einzelnen Arbeitsausschüsse federführend sind. 

" 
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1.-

GRUNDLAGEN DER 'YERTETDIGUNGSPOLITIK 

1. Grundlagen nach VerfELss}Jnß.,~ng_J!:?dlgtr~echt.: , 

Nach Art. 79 A1Js. 1 des Bundes":"",,, 
-

Verfassungsgesetzes obliegt ,dem 
Bundesheer der Schutz der Grenzen 

" /1 ) 
der Bepublik~ , 

, Nach dein Bundes-Verfassungsgesetz 
vom 26. Oktober 1955, BGBl. Nr. 211, 
tiberdie~Neutralität Österreichs 
hat Österreich zur Erhaltung der 
Unabhängigkeit und der Unverletz­
lichkei t 'seines Staatsgeb'letes die 
iminerwährende ,Neutralität erklärt 

, 

und sich gleichzeitig ,verpflichtet, 
diese mit allen ihm zU Gebote 
stehenden Mitteln aufrecht zu er-

'halten und zu v~!~_eidigen. 

Die Bundesregierung hat im Jahre 
1 955 den einzelnen Re,gierungen das 
Bundes"Verf838ungsg8setz tiber die 
Neutrali-cä-c Österreichs mit dem 
,Ersuchen um Anerkennung der immer­
währenden Neutr.ali tät Österreichs 
notifizi'ert. 

Die meistGn Regierungen haben diesem 

1) Da die im Art. 79 Abs.2 des BVG 
angeführten AUfgaben des Bundes­
heeres (Hilfeleistungen tiber An-' 
~orderung der zivilen Behörden),die 
Verteidigungspolitik nicht unmittel­
bar betreffen, w~rden sie in diese~ 
Bericht nicht näher behandelt. 
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. .. .. " 

E~Suchert eht~pro6heh'und die'dauernde 

Neutralität Österreichs anerkannt. 

2. Regierungserklärungen zur Verteidig,u!lgs!?,oli tik (AuszUge) 

4~ Juli 1956 
, (Bundeskanzler 
Ing. Julius RAAB) , i'Die Tatsache, daß sich zum ersten­

mal eine Regierung in einem freien 

Österreich der Volksvertretung vor-

stellt, findet ihren sichtbaren Aus­

druck auch darin, daß in der Re­
gierungsliste zum erstenmal seit 

1938 wieder ein Minister für Landes-:-' 
verteidigung~ufscheint. Ich glaube, 

die, Notwendigkeit der Schaffung 
dieses Ressorts riicht ~rs~ lange . 

begründen zu müssen. Unsere Neutra-
, ' 

lität legt uns die Pflicht auf, die 
'Unversehrthei t unserer Grenze'n zu 

verteidigen. Wohl ,haben die Vorbe-' 

reitungsarbeiten, die das Bundes­

ministerium für Inneres noch während 
der Besetzungszeit durchgeführt hat, 

loo.' 

I 
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, . ~ 

17. Juli 1959. 
(Bundeskanzler 
Ing~ Julius RAAB) 

, • I 

- 3 -

die Aufstellung des'neuen Bundes­
heeres 's~hr erleichtert., Diese . . . . 

Arbeiten v!l,irden dann im Rarilllen 

einer Sektion des Bundeskanzler­
amt~s weitergeführt, doch ergibt, 

--, Sith vori nun an eine so große FUlle 
von Aufgaben, daß die Einsetzung 
eines: 'verantwortlichen Ministers 
~it einem entsprechenden Stab von 
~itarbeitern.~otwendig und zweck­
mäßig erschien.' Das Heer darf nur 
seinen' mili täris~chen Verteidigungs":' 
aufg~ben dienen und auf keinen Fall 
füt irgendwelche politische Aktionen 
mißbr@.ucht werden. Ii 

11Zum raschen Aufbau des Heeres ist 
';dieeb.este Verabschiedung der not­

wendigen gesetzlichen UnterJ,agen 
er10rderlich. Es wird die selbstver-

, standliche Pflicht der Bundesregie­
rung sein, diese Gesetzentwürfe 
dem Hohen Haus noch in dieser 
Session zuzulei teu. ii 

liDie Re:publik Österreich hat d,urch 
'das Bund es - Ve rtas s uhgl3 ge ~3'E~ t'z"Vöm 
26. Oktober 1955~tim ZViecke der, 
da~ernden Behauptung ihrer Unab-:­
hängigkeit nach außen und zum. Zwecke 
der UnverJ,.etzlichkeit ihres Gebietes 
aus freien Stücken ihre immerwährende 
Neutralität erkläri. Österre~ch hat 
sich durch dieses Bundes-Verfassungs­
gesetz ausdracklich verpflichtet, 

" , 

die Neutralität mit all.en. ~z;:u .. Gebote 
stehenden Mitt~1na'uir,echtzue:t:'hal ten 

. ' ~. . 

und zu. verteidigen. Dadurch hat das 
österreichi~che Bundesheer außer den 
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19. April, 196.1 
(Bundeskanzler 
Dr.Alfons GORBACH) 

3. April, 1 963 
(Bundeskanzler 
Dr~ Alfans GORBACH) 

/ 

- 4 -' 

in der VerfassQ~g vorgesehenen 

Zwecken ~ine weitere bedeutende Auf­

gabe übertragen ~rha~ten: die Ver­

teidigung der ~TsutTali tät. 

Die Bundesregterurrg tritt für eine 

w,irksame Lanc3esverteidigung der' 

Republik Österreich ein und ist sich 

dabei bewußt 9 daß die Verteidigungs­

anstrengungen nur im Rahinen der ge­

gebenen Möglichkeiten liegen können. 

Sie wird sich daher ~it allen diesen 

Problemen befassen und dann das 

Koniept der österreichischen Landes­

verteid.igung festlegen? da,s sich auf 

die militärischen, zivilen und wirt­

schaftlichen Bereiche beziehen wird, 

ähnlich wie es in der Schweiz der 

Fall ist. TIem Landesverteidigungs­

rat wifd dabei die Beratungoblieg~n. 

Die Bundesregie!ung wird 'dem Parla­
ment die'zur Durchführung der Landes­

verteidigung notwendigen Gesetzes­

vorlagen u':'1terbrei teu. 11 

\lWir müssen uns darüber im klaren 

sein, daß LÜ1Sel' Bekenntnis zur 
I 

Neutralität zugleich ein vorbehalt-

loses BeJ.<:enntnis zur Landf3sverteidi­

gung sein. muß. Deshalb bekennt sich' 

die Bundesregierung zur Notwendigkeit 

einer wirksamen Lanc1esverteiq.igung 

im Rahmen der gegebenen möglich-
kei ten.. Ii 

nAus der immer'~!ährenden Neutrali tt~t 

ergibt sich für Österreich die ein­

deutige Verpflichtung, die Unabhän­

gigkeit unseres Staates und die Un­

verletzlichkeit seine~ Gebietes mit 
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\ . 

2. April 1964 
(Bundeskanzler 
Dr •. JosefXLAUS) 

- 5 

allen zu Gebote stehenden Mitteln 
aufrechtzuerhalten und zu verteidi­
gen. Die Bundesregierung wir'd daher die 
bisherigen Bemühungen zum Aufbau einer 
umfassenden Landesverteidigungauf 
Grund der bereits vorliegenden \ 

. I1Iinis.ter"Tatsbeschlüsse auf mili täri-· 

scihe~,zivilem, wirtschaftlichem 
und geistigem Gebiet fortsetze.n. 
Auf "dem Gebiet der militärischen 
Lan~esverteidigung wird alles zu 
unternehmen sein, was dem Ziele der 

Herbeiführung einer jederzeitigen 
möglichst hohenEinsatzbe~eitschaft· 

. . . 

des Bundesheeres dient. Die Bundes--
regierung wird sich bei diesen Be­

mühungen von dem" Grundsatz leiten 

lassen", daß die Landesverteidigung 
eine besondere staatspolitische 
Notwendigkei~ darstellt, für die 
auch Opfer gebracht werden müssen. i/ 

"Die öste;rre::Lchische Außenpolitik 
, 

wird sich auch in Zukunft von dem 
Grundsatz der immerwährenden Neu-

, -
tralität leiten lassen und weit€rhin 
auf ,die damit verbunden~n Verpflich­
tungeti acbten. Grundlage dafür ist 
das Bundes-Verfassungsgesetz über 

die Neutralität vom 26.0ktober 1955,· , 

. in 'dem es. heißt ~ 

'11. Zum Zwecke der dauernden Behauptung 
seiriet Unabhärigigkeit nach außen 

"und zum: Zwecke der Unverlet~lich:,­
keit seines Gebietes erklärt . . . 

. Österreich aus freieri Stücken 
seine:immerwährende Neutralität. 
Österreich wir'd diese mit allen 
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ihm zu Gebote stehenden Mitteln 

aufrechterhalten und verteidigen. 

2. Österreich wird zur Sicherung 

dieser Zwecke in aller Zukunft 

keinen militärisch~n Bündnissen 

bei~reten und die Errichtung 

militärischer Stützpunkte fremder 

Staaten auf seinem Gebiet nicht 

zulassen. ' 

Der Wortlaut dieses Gesetzes ist 

eindeutig. Es erübrigt sich, hiezu 

durch die Bundesregierung neue Inter­

pretationen zu- geben, und es ist 

Sache der mit der Vollziehung dieses 

Gesetzes beauftragten, ausschließlich 
, -

dem Nationalrat verantwortlichen 

Bundesregierung, für die Auslegung 

und Handhabung dieser Verpflichtung zu 

sorgen. 

Aus der immerwährenden Neutralität 

ergibt sich für Österreich die ein­

deutige Verpflichtung, die Unabhän,... 

gigkeit unseres Staates und die Un­

verletzlichkeit seines Gebietes mit 

allen zu Gebote stehenden Mitteln 

aufrechtzuerhalten und zu verteidigen. 

Die Bundesregierung wird daher die 

bisherigen Bemühungen zum Aufbau 

einer umfassenden Landesverteidigung 
! '. _._--

auf Grund der bereits vorliegenden 

Ministerratsbeschlüsse auf mili­

tärische~,- zivilem, wirtschaftlichem 

und geistigem Gebiet fortsetzen und 

bis zUllEnde der Frühjahrssess~on 

dem Parlament einen ausführlichen 

Bericht über den Stand unserer Lan­

desverteidigung vorlegen. Auf dem 

:"'. 
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Gebiet der'militärischen Landesver­
.teidigung wirdalies zu unternehmen $ein, 
\vae -<i-ern 'ziei'e -der Herbeiführung 

einer jederzeit möglichst hohen Ein­
satzbereitschaft,des Bundesheeres 

'dient • Die Bundesregierung wird sich 

pei diesen Bemühungen von'<;iem Grund-, 

satz leiten lassen, daß die Landes~ 
verteidigung eine besondere staats­

politische Notwendigkeit darstellt, 
'für die im Rahmen der finanziellen 

Gegebenheiten und wirtschaftlichen 
" ~ . . 

Möglichkeiten ~uch Opfer gebracht 
werden mUs s en .11 ' 

_ 3. Aufbau·einer:1umfassenden Landesverteidigung" ~ 

Organisation Die Bundesregierung hat über Empfehlung 

des Lande:;:;verteidigungsrates am 

,,18. Juli 1961 beschlossen, die öster-

,re,ichischeLandesverteidigung unter 
dem Gesichtspunkt aufzubauen,daß . ,~ ... - .' "' ... '.. .' .. .' , .. ", 

sie sich auf militärische, zivile, 

wirtschaftlichE; und geistige Bereiche 

zu erstreqken hat und gleichzeitig 

, alle Bundesministerien ersucht, im 
, 'RahmEni. ih:res Wirkung'sbereiches am 

"Aüfbau einer ümfassenden Landesver­

teidi.gurig mitzUwirken. Mit Beschluß 

der Bundesregierung vom 20. Februar 1962 

wurde hiefür ein besonderer Organisa­

tionsplan festgel~gt, iri dem die 
nähere Arbeitsweise des' ,Zusamnien­

wirkens der'Ressorts geregelt. ist. 
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Dennach waren zu errichten die 

Arbeitsausschüsse für 

militärische Landesverteidigung -
unter F'ederführung des 
BMfLV, 

·zivile Landesverteidigung -
unter Federführung des 
BMfI, 

wirtschaftliche Landesverteidigung -
unter Federführung des 
BMi'HuW, 

geistige Landesverteidigung -
unter Federführung des 
BMfU 

sowie der Son~eraussChuB für Verkehr 

und Nachrichtenwesen unter Feder­

i'1i.l-J.rung des Br.~f-VuE. 

Neben ßer Regelung d~r Zusammen­

arbeit allet übrigen Ressorts, in den 

einzelnen Arbeitsausschüssen wurde 

auch ftir die ~itarbeit der Länder, 

Gemeinden.und bestimmter Interessen­

vertretungen vorg~sorgt. 

Die Gesamtkoordinierung der ~ätig­

ke:it aller Ausschüsse für die um-' 

fasBende Landesverteidigung obliegt 

dem Bundesminister für' Landesver-'---- ----------------
teidigung im Einvernehmen mit' dem 

Bundesminister für Inneres. 
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11. 

B er. ich t 
über ,den stand der 

\ . 
Militärischen, Landesvertei..:~~ung ~ 

1. c Das Buridesheer 

Entwicklun.ß, 

OrgPlan 1956 

Mit Abschluß des Staatsvertrages 

wurde die Aufstellung des Bundes­
heeres mit Persbnalkadern, .die aus 
der B-Gendarmerie stammten, und, 
Rüstungsgütern, die durch die ehe-

, 
maligen BesatzUngsmächte zur Ver-

fügung: gestellt wurden, vorbe­
reitet • 

. Auf Grund des Wehrgesetzes, vom 

21. September 1955 konn.ted~~. 
Bildung der Personalstähdedes 
Bundesheeres und der Heeresverwal,­
tung mit 1.1.1~56 begonnen wefden. 
Auf Grund der allgeme_inen Wehr­
pflicht rückten die ersten Jung-

männer mit 1 olO.1956e~n~ 

Für die Zwecke, der. Unterbringung 

wurdeti die,von der Bundesgebäude­
verwaltung 11 verwalteten, bisher 
größtenteils von den l?,esatzungs­
mächten benützten, militärischen 
Anlagen zugewiesen. 

\ . 
Im'Jänne:::-o 1956 wurde ein Organisa-

tionsrahmen j be~tehend aus 3 '0-ruppen, 
mit 8 Brigaden, eiher 9. heeresun~ 
mi ttelbar,en Brigade, dem Kommando 
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OrgPlan 1958 

Terri toriale' 
Verteidigung 

Umgliederung 

- 1:) -

der Luftstreitkräfte sowie Heeres­

versoTgungseillrichtungen, mit zu­

nächst 508 Einheiten,dürch Re~ 

gierungsbe~chluß festgelegt. ~ine 

,Verstärkung des Bundesheeres war 

ipsbesondere bei der Infanterie, 

Artillerie und den Luftstreitkraften 

in Auss iclrt gcnoTIunen. 

Wegen der Divergenz zwischen dem 

großen.Organisationsrahmen und den 

bei 9~mortatiger Dienstzeit erreich­

baren Personalstärken hat sich 

das Bundesm-inisteriÜID für Landes­

verteidigung bere,i ts sei t1958 roi t 

der Reduzierung des O:cganisations-· 

schemas befaßt. 

Die ersten Schritte ZQ einer terri­

torialen Verteidigung wurden mit 

der Aufstellung eines Grenzschutzes ab 

1961 und mit dem Bau von Befestigungen 

getan,. 

Die Bundesregierung hat in der 

Sitzung des Ministerrates vom 

9. Oktober 1962 (BeschlußprotOkOll 

Nr. 62~ Pkt. 1 '7). zugestimmt, daß 

die Organisation des Bundesheeres 

ab 1.1.1963 nach den folgenden 

Grundsätzen. geändert wird: 

.-. 
\ 

I 

! 
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I, 
I 

, 
I 

Beilage 1 zu 1I{1-­
(T~xt urid graphische 
Darstell'ung) 

: I 

- 1,1 ~ 

(1) Umgliederung,der bestehenden 

9 Brigaden in7Binsatzbrigaden 
mit Ausbildungs-cruppen für die 

3-monatige Eiementarausbildung. 
(2.) Einberufung. der Wehrpflichtigen 
" zum ordentlichen PräsenZdienst 

j e7lfeils anfangs J'änner, April, 

JUli,und Oktober eines Jahres, 
beginnend ab Jänner 1963. \ 

(3) SchBffung, je eines Milit,är­
kommandos in jedem Bundesland. 

Das Bundesheer gliedert sich daher 
ab 1, -j. 1963 in 

3 Gruppen (mit insgesamt 7 Brigaden 
und 9 Mili tärkommanden) , 

die Luftstreitkräfte, 
'Heerestruppen, 

Schulen und - " . 
sonstige dem BMfLV nachgeorßnete 
/ Dienststellen 

(Beilage 1 zu 11/1) .. 

Es umfaßt derzeit 334 Einheiten 
. ~... I 

(Kompanien, Batterien, Staffeln.)." 

, 2. a) Die wesentlichen-':R.echtsgri.md'18_g~l?' fi~r den Bereich der' 

militärischen Landesverte1digung 
RechtsvorschrifteY.G,.' 
die im Jahre 1955 
erlassen worden sind 

. , 
1III 

11' 
11 

Bunde~gesetz vom 22. Juni 1955, 

:.worni t der}Virkungßbereich des Bundes­
kanzleramtes in AngE';legenheiten der 
Landesver_teidigung festgelegt wird, 

BGBI.' Nr, .142. 

Begründung der Zuständigkeit des 
~Bu:1-deskanzleranites in militärischen 

, Angelegenhei 'ten. 

Bundes'gesetz vom 7. September 1955 2 

womit Bestimmun,gen-über das Wehr-
t.- _.~~~=...:...-,,;.;..;.=_ 

wesen erlassen werdel~ (Wehrgese·tz h ' 
"BGBl. Nr. 181'.' 

Das Wehrgesetz·enthält die grund-:-
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legenden wehrrechtlichen Bestimmun­

gen insbesondere tiber 

W~hrsystem (allgemeine Wehrpflicht), 

Aufgaben des Bundesheeres, Befehls­

gewalt, Landesverteidigungsrat, Be­

schwerdekommission, Ernennung, bzw. 

~eförderung ~on Angehörigen des 

Bundesheeres sowie von 'Nehrpflich­

tigen der Reserve, Eestellung von 

Kommandanten, Heeresorganisation, 

Inhalt der Wehrpflicht, Ergänzungs­

wesen (St8llung und Einberufung), 

ordentli~her und außerordentlicher 

Präsenzdienst einschließlicn der 
•. • I 

freiwilligen Waffenübungen, Befreiung 

von der Einberufung, Aufschub der 

Einberufung, Vorzeitige Entlassung, 

Pflichten und Rechte der Soldaten, 

Bildung der ersten Persorialstände. 

Bundesgesetz vom 7, September 1955, 
~omit das Gehaltsüberleitungsgesetz 

durch Bestimmungen fÜr Angehörige 

des Bundesheeres er-ctänzt wird. 

(2. Gehaltsüberleitungsg~setznovelle 

1955), BGBl. Nr. 182. 
Schaffung dienstrechtlicher'Be;... 

stimmunge~ für Berufsof'flziereund' 

zeitverpflichtete Sold~ten. 

Verordnung der Bundesregierung- vom 

11 ~ Oktober 1955 ..:zur Durchführung 

der Bestimmungen des Gehaltsüber­

leitungsgesetzes über die Dienst­

zweige, die Amtstnel und die Erfor­

dernisse zur Erlangung von Dienst­

posten für Berufsoffiziere und zeit­

verpilichtete Soldaten (Heeres= 
Dienstzweigeverordnung) ,BG-;:n. Nr. 205. 

III-62 der Beilagen X. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)18 von 124

www.parlament.gv.at



, 
Rechtsvorschriften, . 
die im Jahre 1956 er­
lassen worden sind, 

- 13 -

Vero.rdnung des Bundeskanzleramtes 
vom 15. Oktober 1955, betreffend 
die Errichtung von Ergänzungs­
kommandos zur Durchführung der Er­
fassung und Einberufung der Wehr-

. pflichtigen, B·GBl. Nr. 212. 
Errichtung eines Ergänzungskomman­
dos in 'jeder Landeshauptstadt • 

Verordnung der Bundesregierung vom 
20. Dezember 1955, womit eine Ge­
schäfts.ordnung des Landesverteidi­
gungsrates e:r;lassen wird, 

BGBl.Nr. 5/1956. 

Bundesgesetz vom 29. Feber 1956 
über die Bezüge der'Bundesbeamten 
(Gehaltsgesetz '1956), BGBl. Nr. 54. 
Schaffung der ~rundlegenden besol~ 
dungsrechtlichen Vorschriften f.ür 
Berufsoffiziere' und zeitverpflich-
tete Soldaten im Rahmen sonstiger 

.besoldungsrechtlicher Vorschriften 
/ 

für .Bundesbedienstete. 

Bundesgesetz vom ~Feber 1956, 
womit das Gehaltsüberleitungsgesetz. 
geändert wird (Gehaltsüberleitungs­
gesetz-Novelle 1956), BGBl. ~r. 55. 
Schaffung weiterer dienstrechtlicher 
Vorschriften für Berufsoffiziere und 
zeitverpflichtete' Soldaten im Rahmen 
sonstiger dienstrechtlicher Vor"­
schriften für Bundesbedienstete. 

Verordnung der Bundesregierung vom 
8~ Mai 1956, mit ~er die Heeres­
Dienstzweigeverordnung g~ändert 
wird, BGBl. Nr. 101. 
Änderung von Anstellungserforder­
nissen und'Amtstiteln sowie termi­
nologische Anpassung an das Gehalts­
gesetz 1956. 
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Bundesgesetz vom 11 .Juli 1956 über 
. ~~ , " " .. ~. ~. 

die Errichtung eines Bundesmini··· 
"-~t'eri~~s für Landesverteidigung und 

über die· Neuordnung des,Wirkungsbe-
.. 

'",reiches einiger Bundesministerien..i 

BGBl. Ur. 134 • 
. :gegründung der Zuständigkeit des 
Bundesministeriums für Landesver­
teidigung in militärischen Angele-
genhei te'n. ' 

Verordnung) der Bundes·regierung.:y_<?.!!!.· 

10. Juli'f956 Über den verlängerten 
" ' 

ordentlichen Präsenzdienst im Bun-

desheer, BGBl. Nr. 142.' 
, 

Nähere 'Regelungen über die Voraus-
se'tzungen 'für die freiwillige Mel­
dung ,'über' die Dau'e'r d·es verlänger­

ten ordentlichen Präsenzdienstes. 

Bundespesetz vom 18. Juli 1956 über 
die,'dlsziplinäre Behandlung von 

Heeresangehör'igen (Heeresdiszipli­

nargesetz), BGBl. Nr. 151. 
Schaffung von Bestimmungen über die 

'disziplin'äre Behandlung von Angehö­
r'igen des Bundesheeres sowie von 

"Wehrpflichtigen der Reserve in An: 
.... \ . 

lehnung"" an die dis ziplinarrecht-
I' , 

lichen Vorschriften der Dienst-
,pragmq. tik .. 

Bundesgesetz vom 18. Juli 18.56 über 
,die Regelung der BezÜge. und sonsti­
gen Ansprüche der Wehrpflichtigen 
während der 'Dauer des'Präßenzdienstes 

~Heeres'gebÜhrengesetz), BGB1.Nr .152. 
( , 

Nahere'Regelungen über die Bar- und 
'\. \ .. ' ' . 

'Sachbezuge 'sowie über die gesundheit-

lic;he Betreuung der.den Präsenzdienst 
leistenden \;Vehrpflichtigen, Regelung' 

, . 
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Rechtsvorschriften 2 

die im Jahre 1957 
erl~ssen worden sind 

- 15 -, 

des Familienunterhaltes und der 

Mietzinsbeihilfe. 

Eundesges~i~ vom 1~. Juli 1956 

über den soz::Lalversicherungsrecht-, 
'li6hen Schutz,der de~Präsenzdienst 

,leistendenWehrpflichtigen,EGB1.Nr.153. 

Schaffung vnn Eestimmungen über die 

Kranken- undPensionsversicherung 

der den Präsenzdienst leistenden 

Wehrpflichtigen. 

, Bundesgeset'z vom 18. Juli 1956 über 

,die Sicheiungdes Arbeitspl~tzes der 

zumPräsenzdienst einberufenen Dienst­

nehmer (Arbe::Ltsplatz-Sicherungsge­

setz), BGBl. Nr. 154. 
Sch~ff~ng von Bestimmungen über die 

Auffechterhaltung bestehender Dienst­

verhältnisse und über die 'Wahrung der 
I 

aus den Dienstverhältnissen ent­

springenden Rechte während der Dauer 

des Präsenzdienstes sowie über den 

Kündigungs- und Entlassungsschutz. 

Verordnung der Bund-esregierung vom 

30. Oktober 1956, womit die Allge­

meinen Dienstvorschriften für das 

Bundesheer erlassen werden (ADV). 

Schaffung von Bestimmungen über 

die Ausübung des Dienstes im Eun­

desheer. 

Verordnung der Bundesregierung vom 

18. Dezember 1,956, mit der die 
Heeres':'Ihenstzweigeverordnung 

neuerlich geändert wird (2. Novelle 

der Heeresdienstzweigeverordnung) , 

·'EGEl. Nr. 3/1957. 

Schaffung eines neuen Dienstzweiges 

(Militärseelsorge)'. 
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Verordnung des Bundesministeriums 

für Landesverteidigung vorn 

24 .• Dezember 1956: mit der die 

Wahlordnung 'für die SoJdatenver­
tre.ter im Bundesheer erlass'en wird.. 

_(.§oJ;datenvertreter-Wahlordnung) 2-

BGEI., Nr. 24/1957. 
Schaffung von BestiL~ungen über 

die Durchführung' der Wahl von 

Soldatenvertretern. 

, Bundesgesetz vom 28. Mai 1957, ' 
womit, 'das He e re s ß§ bühr: eng eJ3 ei z er-: 

gänzt,urid:geändert wird (1. Heeres­

gebülirengesetznovelle1957) , 
BGBI. Nr .140. 

"Erhöhung de~ Taggeldes für Wehr­
pflichtige, die den verlängerten 

• '. • 1 

ordentlichen Präsenzdienst ableisten, 

oderc im Rahmen eines Einsatzes des 

Bundesheeres auBerhalb des Garni-, 

sons ortes einges,etztwerden. 

Verordnung der Bundesregierung vom 

16 •. Juni 1957, mit der die Heeres­

'Dienstzweigeverordnung. geändert , 
wird (:3,. NOvelle der Heeres·-Dienst-

---I 

zwe igever ordnung), BG BI. Nr '. 1 64. 
Übergangsregelung hinsichtlich der 
Ablegung von Fachprüfungerr ,sowie 

hinsi6htlich der Erfüllung von An­
stelilingserfordernissen, Neuregelung 

hinsichtlich einzelner Amtstitel. 

Bundesgesetz vorn 2. Dezember 1957 
über·die Luftfahrt,(Luftfahrtge~~tz)2 
BGBl. Nr. 253. 
Schaffup.g von Sonder bestimmungen für 

die M'ili tärluftfahrt im Rahmen des 

~uch die Zivilluftfahrt regelnden 
Luftfahrtgesetzes. 

" 
I 
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Re ch t sv'ar s chr ift e.& 
die im J~hre 1958 

- 17 -

Bundesg.esetz . vom 2. Ilezemb'er 1.957, 

womit das HeeresdisziplinargesetzJ 

BGBI. Nr., :151/1956 Labgeändert' 

wird ~ ,BGBl·. N:r ,2 64o,' ' 

Vellängerung der Geltungsdauer der 

Übergangsbestimmungen für Berufs-
: . j 

,offizi~re und zeitverpflichtete 

Soldaten·. 

. erlassen worden sind. 

Bundesge~etz vom 5. März 1958 über, 
Kraftfahrzeuge ,und !Üll"langer~ die 

für Zwecke des Eundeshee:res zum 

Rechtsvorschriften, 
die im Jahre 1960 
erlassen worden sind 

, . 

. -
Verkehr auf'Straßen,bestimmt sind, 

c . ". \ 

und über die Lenker solcher Fahr­

zeuge(Heer~skraf~f~hrgesetz 1958), 
, ' , 

EGEl. Nr. 52. 
'Sonaffung von'Sonder"bestimmungen 

auf dem Gebiete des Kraftfahrwesens 

!für Fahrzeuge des Eundesheeres und 

der Heeresv~rwaltung sowie für An­
. ," ,gehörige des Bun9-e~h2eres. 

" Verordnung der Eunda8~egierung vom 
11. November " 95;j ..... L. mit der die Ver­

ordl}~ng _yom 10. ,TuJt1956 über den 

verläni!~rten Qr9:.~ntlichen' Präsenz- ' 
dienst im Bundesheer abgeändert _' 

wird, BGBI. Nr. 257. 
:Schaffung der lVIöglichkeit, einen 

umdrei,oder um sechs Monate ver­

längerten 'ordentlichen ,PrtLsenz- , 
,'dienst a."b~uleiste!l. 

"Verordnung' des Bundesministeriums 

fÜr .landcsverteiJ.igung vom 

30.'März1960, betreffend das'mili­

tärisc~eLuftfahrtpersonal(Militär-
. luftfahrt-Personalvetordnung) , 

EGEl.Nr. 97. 
Nähere Regelung der Vor~ussetzungen 
• 

für die Vervlend~g von Heel~eSaYige.-

hörigen im 'Rahm~n der Militär":,," 
I 

luftfahrt. 
" ~I ' 
1,,1 

" , 

" 
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Verordnung der Bundesregierung vo~ 

29.' November 1960 zur purcbführu:qg 

der Bestimmungen des Gehaltsüber-

,leitungsgesetzes über die Dienst-

3iweige; die Amtstitel und die Er­

fordernisse zur Erlangung von Dienst-­

posten für Berufs'offiziere und zei t­

verpflichtete Soldaten (Heeres= 

DiEmstzwej:geverordnung), BGBl.Nr.234. 

Neufassungder Besttmmungen über 

die Dienstzweige , Amt'sti tel und 

Anstellungserfordernis8e, Neuordnung 

der einzelnen Dien~tzweige in der 

Dieristzweigeordnung für Heeresan­

gehörige. 

Bundesgesetz vom 15. Dezember 1960, 

mit dem das Wehrg~setz, BGBl. 

Nr. 181/1955, abgeändert wird 

(WehrKesetz-Novelle 1960), 

BGBl. Nr. 310., 

Be~chiähkung~er Verpflic~tung zur 

Ableistung des ordentlichen Präsenz­

dienstes auf Wehrpflichtige, die 

das 36. Lebensjahr noch nicht er­

reicht haben; nähere Bestim~ungen 

über die Ableistung freiwilliger 

Waffenübungen. 

Bundesgesetz vom 15. Dezember 1960 

über Ansprüche aus der_A1?leistung 
, freiwill iger Waffei'lübuni2;en, 

BG BI. Nr. 311. 

Schaffung von Bestirmriungen über 

die ß'ntschädigung für\\iehr­

pflichtige~ die freiwillige 

Waffenübungen ableisten. 
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Rechtsvorsch~iften2 
die im Jahre 1962 
erlassen worden sind 

• I 

Rechtsvorschriften, .. 
die im Ja. hre 1963 .. . 

erl~ssen worden sind 

- - --------

19 

Bundesgesetz-vom 5 .. Apri11962,'mit 
, dem· das Heeresgebührengesetz neuer­

lichabgeändert wird, BGBl.N.r.116. 
Erhöhung des Taggeldes. 

Bundesgesetz vom 12. Juni 1962, mit 
,dem das Wehrgesetz ,nel)erlich abge­
Eindert ,wir:d (Wehrgesetz..;.Novelle 
,1962),'BGB1. Nr. 221." 
Iil"euregelung der Heranziehung von 

. , , 

Beamten und Vertragsbediensteten der 
Heer~sverwaitung zurAusti~ung einer 
Unteroffiziersfunktion, Einführung 
von Inspektionen 1.i.Rd Instruktionen, 
Bes·timmungen tiber die Verwahrung 
von Bekleidungs- und Ausrüstungs­
gegenständen, Abänderung der Be­
stimmungentiber den ~Landesverteidi­
gungsrat sowie tiber die 'Beschwerde­

kommission, Abänderung der Tauglich­
keitsgrade, Neufassung der Bestimmun"': 
gen tiber die Befreiring von der,Ver­

pflichtungzur Leistung des Pr~senz­
dienstes und tiber den Aufschub· der. \ 

~inberufuEgsowie tiber die vor­
zeitige Entlassung aus dem Präsenz-

, dienst 2 - Abänderung der Bestimmungen 

lib~r die Mitwirkung der Bezirksver­
waltungsbehörden, der Bundespolizei­

behörden und der Gemeinden,bei'der / 
" ,. . \ 

Erfassung, Stellung und Einberufung 

der Wehrpflichtigen, Abänder~ng 
der Bestimmungen über die freiwilli-

.gen Waffenübungen. 

Verordnung- der Bundesregierung vom 
12. c, März 1963, nut der die Dienst­

zweigeverordnun~ neuerlich geändert 
. ,~wird (13., Novelle der Dienstzweige­

verordnung), BGBl. Nr. 59. 
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Schaffung zweier neuer Dienstzweige 

iin'Bereiche der Heeresverwaltilllg 

(M{ttlerer Dierist in der Heeresver­

waltung, Fachdienst in der Heeres­

verwal ttL'1g) • 

Verordnung der Bundesre'bierung, .. :~Tom 
2. April 1963, mit der die Heeres­

Dienstzweigeverordn~ng ab~eändert 

wird, BGBl. }fr. 71 , ' 

'Ergänzung der BestirnrnLmg über die 

,;, Führung d'es Amtstitels liG(3neralmajor i1 , 

Neuregelung hinsichtlich der Berech­

tigung zur Fiihrüng des Amtstitels 
HFähnrich 11. 

Bundesgesetz vom 10. Juli 1963 über 

das Bundesheerdienstzeichen,BGBI.Nr.202. 

Schaffung eines Bundesheerdienst­

zeiohens für ~angjährige Dienstlei­

stungen im BundesheSr, als Berufs­

offizier,zeitverpflichteter Soldat 

oder zur Ausübung einer Unte~offiziers­

funktion b,erangezogener Beamter oder' 

Vertragsbediensteter. 

Bundesgesetz vom 10. Juli 1963 ,über 

die We~diensterinne:rungsmedaille.-2_ 

BGBI. NI'. 203. 
Schaffung einer Weh:'Cdiensterinnerungs-

medaille für Personen, die 

lichen Präsenzdienst gemäß 

Abs.4 des Wehrgesetzes im 

de'n ordent:'" 

§ 28 
-

vollen 

Ausm<:d3e a'bgeleistet 'und sich während 

dieser Z~it wohlverhalten haben. 

Bundesgesetz vom 10. Juli 1963 über 

militärische Sperrgebiete, 

BGBI. NI'. 204. 
Schaffung von Bestinl1,l1ungen über die 

Erklärung b-estirnmter Gebiete zu 

Sperrgebieten, über da~ Verbot des 
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Betretens, Befahrens, Fotografierens, 

Filmer:s sowie jeder zeichnerischen 

.Darstellung von Sperrgebieten, über 

das Festnehmungsrecht militärischer , 

Wachen, die mit der SicherunK eines 

S~errgebietes betraut sind. 

Verordnung der Bundesregierung vom 

6; September 1963, mit der die Ver­

ordnung' über den verlängerten or­

dentlichen Präsenzdienst im Bundes­

heer neuetlich ~bgeändert wird, 

BGBl. Nr. 211. 

Neuregelung.der Zuständigkeit für 

die Erteilung der Zustimmung zur 

freiwilligen Meldung sowie der 

.Zurückziehungsmöglichkeit der 

freiw~lligen Meldung. 
~, 

Verordnung des Bundesministeriums 

für Landesverteidigung vom 12.N6-
vember 1'963 , mit der die Soldaten­

vertreter-Wahlord2:1ung abgeändert 

und ergänzt "[lird 2 BGBl. Nr. 272. 

Anpassung einzelner Bestimmungen 

an verschiedene praktische und 

organisatorische Erfordernisse. 

Bundesgesetz vom 12. Dezember 1963, 
mi t dem das Bundesgesetz' über den 

sozialver8icherungs~echtlichen 

Schutz der den Präsenzdienst 

leistenden Wehrpflichtigen abge­

ändert wird,BGB1. Nr. 325. 
Anordnung der Pflichtversicherung 

in der Krankenversicherung für die 

,Dauer des ordentlichen Präsenz­

dienstes auch hinsichtlich jener 
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J;"e,rsonen, deren Pflichtversicherung 

schon vor Antritt des Präsenz~ 

.dienstes, . j i",doch nicht früher, als 

5 Tage v6rher beende~ worden ist. ~ 

Rechtsvorschriften, Bundesgesetz vom 5. Feber 1964 über 
die bisher im Jahre die'Versorgung der. den~räsenzdiens1 
1964 erlassen worden 
sind leistenden Wehrpflichtigen und . 

. , . 
ihr~r, Hinterbliebenen (Heeresver­

,sorgungsgesetz _J HVG .)'2 BGBI.Nr.27. 

Ge:~etzliche Neüregelung der Ver-
" . 
sorgurtg der den Präsenzdienst lei-

stenden Wehrpflichtigen,. der' 
'Wehrpfl~ichtigen, die sich einer 

-
Stellun'g unterziehen, an Inspektionen 

oder Instruktionen teilne~~en sowie 

ihrer Hiriterbliebenen im Falle von 

Gesundheitsschädigung oder·Tod . 

. b)· Führung: des ' Bundesh~eres. 

. .ober he,f ehl 

Verfügung' 

,Befehlsgewal t 

Hinsichtlich der Führung des Bundes­

heere's bestimmt der· Art. SO des Bundes­

. verfassungsgesetzes : 

Nach Art.SO Abs.1 ,des Bundesverfassungs­

gesetzes führt den Oberbefehl über das 

Bundesheer der Bundespräsident. 

Hinsichtlich des Verfügungsrechtes 
\ , 

üoer das Bundesheer bestimmt Art.SO 

Abs.2 . des Bundesverfas'sungsgesetzes, I 

daß ~ sowe~t nicht nach dem Wehrge­

setz ~er Bundespräsident über das 
Heer vel~fügt' .... die Verfügung dem zu-

. ," \ . --' 
ständigen 'Bundesminister innerhalb 

der ihm von der Bundesregierung er­
teilten J<JrriJächtigung zusteht. 

Na,ch, Art. SO A bs.3 des Bundesverfassungs­

gesetzes übt die Befehlsgewalt über 

das Bundesheer der zuständige Bundes­
minister auS .. 

I'. 

.... 
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Ermächtigung 

I1 • 

23 ~ 

,. . . , \ 

Der' Mihisterrat hat 'in seiner Si tZlmg 

, vom 21 • 7~l959 gemäß Beschlußprotokoll' 
Nr. Q?'Pkt. 28, beschlossen~ 
HGemäß Art. 80 Abs. 2 des Bundesver-' 

fassungsgesetzes in der Fass'ung von' 
, 1929 und §, 3 Abs ~ 2 des Wehrgesetzes 

ert"eilt ,die Bundesr~gierung folgende 
Ermächtigungen~ 

I. Für den Einsatz des,Bundesheeres 

im Gren~schut~ (gem.Art.79 Abs.1 ~ 
des Bundesverfassungsgesetzes in' 

der Fassung von 1929 und gema 
§ 2'Abs. 1 lit.' a des Wehrgesetzes). 

1. Der Bundesminister für Landesver­

teidigungwird ermächtig~, (alte 
,Alarmier,ungs- und Sicherungsmaß­
nahmen,bei gleichzeitigem Bericht 

an den Bund~spräsidenten als Ober-
I 

bef·ehlshaber des Bundesheeres zu 
verfügen. 

'2. Alle darüber 'hinaus notwendigen 

Maßnahmen zum Schutze der Grenzen 
der Republik~ in~besondere über 

Art, Umfang und Zeit des Ein­
satzes~ Gruppierung der Kräfte 
und Aufträge 'sowie d'ie Erteilung 
des Schußbefehles an die Boden­
und Luftstreitkräfte des Bundes­

heer~s, verfügt n~ch Bericht an 
den Bundespräsidenten die Bundep­
regierung .. 

3. Bei Gefahr im Verzuge üben das 
'Verfügungsrecht im Namen der 
Bundesregierung nac,h' Be'richt an 

den Bundespräsidenten der Bundes-
, , , , 

. kanzler und der Vizekanzler ge-
meinsam mit dem Bundesminister für 
Landesverteidigung aus. 
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TI .. Für den Einsatz des Bundesheeres 
." 

zum Schutz der verfassungsmäßigen 

Einricht1..mgen sowie zur Aufrecht­

erhaltung der Ordnung und Sicherheit 

im Inner~n (Art. 79 Abs. 2. des 
" 

BundesverfassungsgeBetzes in der 

Fassung von 1929 u::'ld § 2 Abs. 1 

lit. b d~B Wehrgesetzes). , 

1 .' Über alle Anforderungen im Sinne 

des Art. 79 Abs. 2 des Bundes-

verfassungsgesatzes in der 

'. Fassung von 1929 und im,Sinne 
I 

des § 2 Abs. 1 1it. b des Wehr-

gesetzes entscheidet nach Bericht 

an den Bundespräsidenten die 

. Bundesregierung. Diese verfügt 

den Einsatz des Bundesh~eres. 

2. Bei Gsfahr im Verzuge e~tscheiden 

über de:rartige Anforder\lngen 

namens der Bundes'reglerung und 

nach Bericht an den Bundespr~­

sidenten der Bundeskanzler und 

der Vizekanzler gemeinsAm mit 

dem Bundesmi2.1ister für :j:nneres 

'und d8m 3untesminister für Lan­

desvertei~igung. Diese verfügen 

namens de~ Bunde8regier~ng den 

Eiris~tz.des Sundesheeres • 

. 3. Den Schußbefehl erteilt in An":' 

gelegenheiten des Art. 79 Abs.2 

des Bundesverfassungsgesetzes in 

der Fassli...1'lg von 1-929 un.d des § 2 

Abs. 1 lit. b des Wehrgesetzes 

'an die Boden- und Luftstreitkräfte 
li 

des Bundesheeres nach Bericht an den 

Bundespräsidenten die Bundesre-

gierung. 

Bei Gefahr im.Verzuge erteilen 

;,.. 

/; 
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d~n S6hußbefehl nach Bericht I 

an den Bundesprä~identen der 
. " ~ 

Bundeskanzler, der Vizekanzler, 
der BUndesm-inister für I'mere's 

'und" der Bundesminister für L8indes~ 
. verteidigung gemeinsam namens 

der Bundesregierung. 
4. Der'Bundesminister für Landes,­

verteidigung wird ermächtigt,- in 
" den Fällen des Art.79 Äbs.4 das 

) 

Bundesve,rfassungsgesetzes in der 

Fassung von 1929 nach Bericht:! 
an den Bundespräsidenten a.l1e 

,Maßnahmen, die der Sicherheit,; und 
dem Schutz des Bundesheeres dienen, 
zu';verfü,gen .' 

,Über ,die' ,vI/eiter in diesen Ang~­
legenheiten zu ergreifenden Maß­
nahmen verfügt nach Bericht an den 
Bundespräsidenten die Bundesre-

, , \ 

,gier'ung Und bei Gefahr im Verzug 

im,Namen der Bundesregierung der 
Bundeskanzler und der Vizekanzler 

'im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Inneres und dem Bundes­
minister für Landesverteidigung. 

" 111. Für den ,Einsatz des Bundesheereszur 
Hilfe+eis-tung bei Elementarereignissen 

, 'und Unglücksfällen außergewöhnlichen 
Umfang,~s (Art .79 Abs. 2 des Bunde's­

verf'assungsgesetzes in der Fassung" 
von 1929 und § 2 Abs. 1 lit. c de's 

Wehrges.E?tzes) . 
,Der Bundesminist~'r für Landesver­
teidigung wird ermächtigt, in diesen 
Fällen das' Verfügungsrecht über dp.s 

Bundesheer auszuüben. 
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IV. Für den Einsatz des Bundesheeres zu 

sonstigen Hilfeleistungen. 

Der Bundesminister für Landesver­

teidigung wird ermächtigt, bei dies-' 

bezüglichen Anforderungen das Ver­

fügungsrecht über das Bundesheer 

auszuüben.· 

V. Für den Einsatz oder die Teilnahme 

des Bundesheeres bzw. von Einheiten 

des Bundesheeres beiVeranstalt~gen, 

die in den Allgemeinen Dienstvor­

schriften nicht geregelt sind. 

1. Der Bundes~inister für Landesver~ 

teidigung wird ermächtigt, Truppen-. . 

paraden bis zur Stärke eines Bri­

gadeverbandes anzuordnen. Darunter 

fallen nicht Truppenvorbeimärsche 

im Rahmen der Ausbildu~g. 

2. In allen übrigen Angelegenheiten 

des Punktes V behält sich die 

Bundesregierung das Verfügungs­

recht vor. 
. . 

VI. Für die Beistellung von Heeres.gut. 

~~'arideren als den im § 35 Abs. 3 
der Allgemeinen Dienstvorschriften 

vorgesehenen Anlässen. 

Der Bundesminister 'für Landesver-
-

teidigungwird ermächtigt, in diesen 

Angelegenheiten das Verfügungsrecht 

übe~ das Bundeshe~r bzw. 'dieHeeres­

güter mit Ausnahme von Waffen und 

Munition auszuÜben. 

VII. Für den Einsatz des Bundesheeres bei 

Truppenübungen (Manöver). 

Zur Durchführung von Truppenül;JUngen ... 

(Manöver) des gesamten Bundesheeres 
I 

is~nach Bericht ~n den Bundespräsi-

denten die Zustimmung der Bundesre-
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Befehlsgewalt 

27 

gierung einzuholen. Diese Zustimmung 

, ist weiters erforderlich, ".V'f..:;mn, es 

s ich um Truppenübungen" (Manöver) 
, ' \ 

an den Bundesgrenzen handelt~ 

,VIII. Für Garnisons- und 'I'ruppenverlegungen. 

1. Garnisonsverlegungen, die den von 

der Bundesregierung genehmtgten 

Garnisonierungsplan abändern, be­

dürfen der Zustimmung der Bundes­

regierung~ 

.2. Beabsichtigt der Bundesminister 

für Landesverteidigung eine Truppen-

,verlegung zu Ausbildungszwecken 

in der Stärke ~{n~s Brigadeverb~ndes 

für den Zeitraum von mehr als vier 

Wochen anzubrdneri, so hat er dar~ 

über der Bundesregier1.1ng zu, be-­

richten'! • 

Bezüglich der Bsf8~lsgewalt besti~nt 

der § 4 de~ Wehrgesetzes: 

,./ (1) Der zuständige Bundesmini~ter 

übt die Befehlsgewalt über die 

Kommandos, Trup,pen, Behörden, 

militärischen Dienststellen und 

Heeresanstalten grundsätzlich 

durch deren Kommandanten oder 

Vorstände aus, die ihm für ihre 

Tätigkeit im Wege ihrer Vorge-

'setzten verantwortlich sind. 

(2) Die militärische Führung und, 

die Leitung d,erAlJJ3'bilduhg ob­

liegen nach ~en Weisungen des 

zuständigen Bundesministers 

den Kommandanten. Ii 
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3. Mobile Kräfte und 
T'erri torialeVer­
teidigung 

. Aufgab'enteilunE 

Aktive Einsatz~ 
verbände 

Verstärkung' 
aus Reserve' 

Fliegerkräf·te 
, f 

, 

- 28 -

Das Bundesheer umfaßt 

mobile Kräfte (Einsatztruppen 9 
mobile ?eservetruppen) und 

territoriale Kräfte • 

Die beschränkte' StärkE):> zwingt 

dazu, alle nich-c muni ttel bar der 

Verteidigung dienenden Aufgaben im 

Einsatzfalle vom Bundesheer fernzu~ 

halten und anderersei'ts, die' mobilen 
. . 

Kräfte jeweils in jenem Ra\.,illl zu 

,konzentrieren, der am 3tärkstenge-

/ährdet ist, die Sicherunt§? der 
übrigen Räume aber im allgemeitien 

den Kräften der Territorialen VeT-
, , I 

teidig,ung zu überlassen. 

Ohne Mobilmachung stehen stets die 

Einsa4zverbände zur Verfügung. Sie 

si:qd aktive und daher im allgemeinen 

eingespielte, vollmotQrisierte ... Yer­

bände, die durch G~undausb~ldun~ und 

, territoriale Aufgaben nicht belastet 

sind und daher jederzeit lm gesamten 

'Bundesgebiet eingesetzt werden 

können. 

,Die Einsatzverbände bedürfen für 

einen wirksamen Einsatz länge~Br 

Dauer der Auffüllung mit Personal 

und Kraftf2,hrze{1gen sowie der Ver­

stärkung durch Reserveformationen. 

Die Fli,egerkräfte des Bun~esheeres 
, 

sind ihrer Art na6h völlig auf die 
Unterstützung der Bodentruppen 

zugeschnitten", , ' 

Luftaufklärung, ein unerläßliches 

Hilfsmi.ttel der Führung, kann be­
.sch;ränkt, . Feuerunterstützung aus 

der Luft in sehr geringem Ausmaß 

geleistet werden. Zum Luft§ampf 
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,gegen 'moderne Feindfldgzeuge ist. 

die SAAB J 29 nicht- mehr befähigt. 
'1 

Für Transport- 'und Verbindungsauf-
gaben steht eine begrenzte Anzahl 

von Transport- und yerbindungs­
flugzeugen zur Verfügung. 

" .Luftraumüberwachung 'Eine wirksame Luftraumüberwachung 

ist Voraussetzung für einen Neu­
trali täi:;~.schutz in der Luft. Im 
Verteidigungsfall ist das Luft- I 

lage bild Grundlage für die Führung 

Radar. 

Flugmeldedienst 

'eigener Luftverteidigungsm.i tteI 9 ;1. 
darüqer 'hinaus aber auch, eine Vor­

aussetzung für die r.echtzei ti~e 
AusI'ösung von Zivils·chutzmäßnähm.~n. 
Bereits.im Frieden dient es den 

Erfordernissen der Flugsicherung{. 

Voraussichtlich 1965 wird, die' er"ste 
, \ ~ !~-

Groß~aumradarstation in Betrieb ge-
nommen werden. Der Bau einer weiiteren 

.ist geplant! Infolge der Geländeg~-
\ :1 

,st$.l:t:ung.treten zahlreiche Radar-. . 
s6hatten· auf, die durch den Eins~tz 
zusätzlicher mobiler Radargerijte ab­

gedeckt werden. 

Ergänzend ist im Bedarfsfalle auch 

. eine Auge/Ohr~Beobachtung.~9:r:p:~:g.clen. 

Eine wirksame Luftraumüberwachung 
hat einen erheblic:henBedarf'an '. 
leistungsfähigen Fernmeldeverbin­
dunge~~ Diese müssen im Bedarfsf~lle 

-

'zu einem großen Teil erst geschaffen 
" 

I1 

Eine LuftraumüberwachlA:ng kann zwar 
den Flugweg fremder Flugzeuge no~h 
jenseits der eigenen Grenzen ver~ 

I 
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· I 

Luftverteidigung 

Territoriale 
Verteidigung 

Beilage 1 zu I1/3 

- 30---

-folgen und die Tatsache von Luft­

raumv'8rletzungen, ni.cht aber Art 

und Nationalität der :B'lugzeuge 

zweifelsfrei feststellen~ 

Bei der geringen Wehrtiefe Öster­

reichs ist eine Identifizierung moder­

ner~ schneller Flugzeug~durch,!agd­

flugzeuge kaum mehr möglich. Die 

Warnung nicht identifizi-erter Flug-
~ 

zeuge durch andere Mittel im Ein-

klang mit den völkerrechtlichen 

Erfordernissen ist daher ein we­

sentliches Problem. 

Zur Verhinderung von Luftraumver­

letzungen durch moderne Kriegsflug­

z~uge in großen Höhen sind heute 

nur Fliegerabwehr-Lenkraketen ge­

eignet. Über solche verfügt das 

BundeBheer nicht! 

Gegen Überflüge in unteren Flug­

höhen sind radargesteuerte Flieger­

abwehrkanonen geeignet. Wenn auch 

letztere in geringer Anzahl vor­

hand~nsind, so fG~len doch die 

wesentlichen Mittel einer Luft~ 

verteidigung völlig. 

Eine schematische Darstellung des 

.Systems der territorialen Vertei-
, . . 

d'igung enthält Beilag~ 1 'zu'" 11/30 

Die Kräfte der Territorialen Ver-, 

teidigung bestehen zum Großteil aus 

territorialen Reservetruppen, die 

,ortsgebundene Aufgaben h~ben und ~ich 

aus der Umgebung des Aufstellungs­

raumes ergänzen. Mit A~snahme dGr 

geringen aktiven Teile bedürfen sie 

in jedem Fall der Mobilmachung. 

'. 
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Grenzschutz 

MObilmachung, 

Legistische 
Erfordernisse 

- 31 -

Die Vervvahrung der Mannes ausrüstung 

b~im Reservisten ist ein erster 

Schritt in dieser Richtung. 

Zur Unterstützung der territorialen 

Kräfte sind Anlagen der Landesbe­

festigungbereits teilweise er­

richtet worden. 

Gemäß Beschluß der Bundesregierung 

vom 22. 9. 1961 wurde die Aufstel­

lung von 120 Grenzschutzeinheiten . 
genehmigt. Hievon wurden bisher 

44 Grenzschutzkompanien aufge­

stellt. 

Die Mobilmachung bezweckt-die Ver­

stärkung des Bundesheeres unter.Aus­

nutzung aller dafür in Frage kommenden 

personellen und materiellen Reserven 

des Staates~ Hiebei ist zwischen der 

personellen und der materielleri 

Mobilmachung zu unterscheiden. Für 

beide Arten reichen die bestehenden 

gesetzlichen Regelungen nicht aus. 

Insbesonders fehlen gesetzlic~e Re­

gelungen auf den Gebieten 

a) der personellen Mobilmachung mit 

Möglichkeit auch ei~er Teilmobil­

machung nach territorialen oder 

anderen militärischen Gesichts­

punkten, 

b) der. materiellen Mobilmachung zur 

Sicherstellung des materiellen 

Bedarfs. 
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4. Personalla."·e 
---'.~~-~ 

Offiziere 
~ 

Nachwuchs 

Offiziere auf Zeit 

Unteroffiziere 

- 32 -

" 

Das Bundesheer ,verfügte mit Stichtag 

1 01 .1964 i.tber 1876 Berufsoffiziere • -I!-

Zur Erfülllmg des OrgPlanes fehlen. 

ca. 600 Offiziere. 

Durch Ausmusterung aus der JI.-lili tär-, 
alcaderaie Wr. Neustacl t v'lachsen jäh:;r-

-, 
lich durchschnittlich 80 Offiziere zu. 

Zur' Behebung des Of~izi2:rsma:ngels 

insbesonders jedoch.zur Heranbiltiung 

eines Kaders besonders gut 'ausge­

bildeter junger Reserveoffiziere 
, 

wurde die Möglichkeit geschaffen, 

"- Fähnriche der Reserve~'als Vert:cags-
, , ' 

bedienstete mit Sonderver~gr:C1g auf -J2..~.::, 

~~e Zeit (maximal 2 Jrulre) aufzu­

nehmen. 

Die Schaffung eines Persol1c:üstandes 

1I0ffizier auf Zeitli, wie er in anderen 

Armeen zur: Behebung des LTcmgels an 

Berufsoffizieren eingeführt ist 1 

wird erwogen. 

Die Siche rUllg des I:Jach\;iucl'lses an 

,Militärärzten und höhei~en1.1ili tär-

technikern ist olL11.e, Sonderregelung 

'nicht gewährleistet. 

JHit der Ylehrgesetznovelle 1962 wl,lrde 

die j1.,wglichkei t geschaffen, Beamte 
, ,-

und Vertraßsbedienste:te. zur Aus-Ltbung 

einer Unteroffiziers-Funktion bis zum 

40. Lybensjahr herru~zuziehen.,Über~ 

gangsbestimmungen sehen bis 31.12.1968 

die Heranziehung bis zum 55 •. Lebens­

jahr vor. 
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.. . Das Bundesheor verfügt mit ;Stichtag 

1. 1 • 1 964 über 

Zei tveKlich"te~~. 
Soldat~=Izvs)·. . 

/ 

, ' 

4947 Beamte und Vertragsbe­
dienstete in UO-Funktion 

2524 zeitverpflichtet~ Unter-. 
offiziere .-,.-._ .... 

7471 Unteroffiziere 

Zur Erfüllung (les Organis'atIions-· 
planes fehlen rund 1400 Unteroffiziere. 

: 'I' -

Eine Ver,pflich"tung auf· Zoi t" ist 
frLi.hestens nach, 1 o Monaten· des ver­

längert~n ordentlichen Präs~nz-
" 

dien~tes möglic~.; 
. ' 

, ··',1 .-

D,~e·· Verpflichtungsdauer:~etr.ägi 
~in~e~tens 3 Jahre ( bei de~ Luft- . 
streitkräften mindestens 4 Jahre im 
Hinblick auf die lange Spezial aus­
bildun:g ), 6. Jahre oder iängl:?tens

i
, 9 

Jahre •. Bei Verpflichtu,ngen .' auf 3, 
4 bzw. 6 Jahre ist Weiterverpflichtung. 

auf {) bzw.· 9 Jahre möglich." . 
Die Verpflichtungen stoßen auf. 
Schwierigkeiten, we'il 

di.e ;-PTiva'twi.rts,chaf't "höhere Löhne 
:zahl t.' (wirts chaftiiche 

. Ursachen) y. 

- sehr frühzeitig geheiratet 
wird (Familienzulagen 

" sind zu gering); 
Wohnungen am Dienstort nur in 

seltenen Fällen'zur Ver­
fügung gestellt werden 

(familienpol~tische Ur-
sachen), '" -._.- . 

.. - das Bundefijheer als-Hahzes zuwenig 
'Ansehen goni'eßt:"'Csozi-, 
alogische Ursachen). 

I ' 

Die seit längerer Zeit beohachtete 
,I 

rückläufige Bewegung in der Ent- ' 
11 
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Die Entwicklung der 
Personalstärken·des 
Kaderpersonals 

Beilage 1 zu II/4 

Verlängerter ordent­
lichter Präsenzdienst 
(voPD) 

Bedienstete der 
Heeresverwaltung 

5. Ausbildung 

Gesetzliche Grunä~ 
lagen 

~ 34 -

Wicklung deszvS-Nachwuchses dürfte 

einstweilen zum Stillstand gekommen 

sein. 

Jn letzter Zeit ist die Zahl der Zeit­

verpflichtungen im Anst~igen begrif­

fen. Das Bundesheer verfügte mit 

Stichtag 1.1.1964 über 4.402 .zeit­

verpflichtete Chargen. 

Die Entwicklung der Personalstärken 

des Kaderpersonals seit dem 

1~7.1959 zeigt Beilage 1 zu 11/4. 

Die Verpflich~un~ zum verlängerten 

orderttlichen ~räsenzdienst ist auf 

insgesamt 12 bzw. 15Msmate möglich. 

Zum voPD melden sich in erster Linie 

Offiziers- und Reserveoffiziersan-

. wärter, s6wie Wehrpflichtige, die 

eine Aufnqhme als' zeitverpflichtete 

Soldaten anstreben • 

. MitStichtag 1.5.1964 verfügte das 

Bundesheer über 1.365 Viehrpflichtige 

im'verlängerten ordentliche~ Präsenz­

dienst. 

Die Meldungen zum voPD" bleiben hinter 

den Erwartungen weit zurück. 

Die Ursachen liegen auch hier,in 

wirtschaftlichen une. sozialen Gründen. 
\ 

Dem Bundeshee:r; stehr:m de'rzei t (Stich-

tag 1.5.1964) 7~284 Bedienstete der 

Heeresverwaltung zurVerfügüng. 

Die Grundlage der Ausbildung ist im 

§ 35 des Wehrgesetzes gegeben: 

11 (1) Die Ausbildung hat allenSolda­

ten neben der militärischen Aus­

bildung auch die Kenntnis ihrer 
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Ausbildungsß'?-~.ß 

Beilagen 1-4 zu 11/5 

Schulen 

35 -
staatsbürgerlichen Rechte und 

'Pflichten, insbesondere de,lr ',. aus 

.dem, Völkerrecht abgeleiteten, 

zu vermitteln. 

(2)Im Bundesheer ist der öster­

:r.eichische Vaterlmids- und!i 

Staatsgedanke zu pflegen. Die 

SOidaten, sind' anzulei ten, idas 

peisöhliche Interesse dem Wohle 

des' Ganzen unterzuordnen, ::über 

den'Rechten'des einzelnen die 

Pflichten gegenüber der G~:samt­

hei tnicht zu vergessen' und; _ .. 

alles Trennend,e zwisch~n <1er1-. 

Staatsbürgern zurückzustelle'n.;1 

Im Zuge der Umgliederung wurden Aus­

bildungsverbände (3 Aus,hildungsre-
'.' . ..........-~. " . ~ 

gimenter und 7 Au.sbildung$pataillone) 

\ geschaffen, in denen die lj=jvö~hige 

Grtindausb...11§ung der ordentlichen 

Präsenzdiener erfolgt. Diese Aus""; 
. .. : 

bildung wird nach der Üborstellung 
, \' 

in die ~l.?_~tztruPJ?~ dort mit 4er 

26"":'wöchigen Einsatzausbildung fort­

gesetzt;, Ei'nzelheiten des Ausbtldul1ß's-
I 

ganges siehe Beilagen 1-4 zu 11/5., 

Eine AusbildUng in einer der 18 

Waffen-__ ~~ Fachschulen erfolg~ nur 

für Soldaten die länger als 9 Monate 

., dienE?n. 

Der Ausbildung der ,"Offiziere dient 

die Militärakademie, ihrer 'allge..:. 
._"+ . ,.--- '1 

,meinen Weiterbildung die Stabsi.. 

akad,emie. 
" 

-Der Ausbildung der Unteroffiziere 

dient die HeeresunteroffiziE?rs~ 

schule. 

/ 
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Ausbildungsver­
bände 

Ausbildungs­
schwierigkeiten 

- 36 -

Die Ausbildungsverbände e,rmöglichen 

eine einheitliche und rationelle 

Ausbildung und entlasten die Ein­

satzverbände von der-Grundaus­

bildung. 

Kaderpersonal und Material der Aus­

bildungsverbände und Schulen bilden 

gleichzeitig den Rahmen für MobAuf­

stellungen. 

I 

Ausbildungsschwierigkeiten ergeben 

sich aus folgenden Gründen~ 

(1) Die Kürze der Dienstzeit reicht 

im allgemeinen gerade noch aus, 

um den für Einsatztruppen er~ 

forderlichen Ausbildungsstand 

zu erreichen. Einschränkungen 

müssen vor allem bei der Ver­

bandsausbildung (Ausbildung 

in der Kompanie und im Ba­

taillon) in Kauf genommen 

werden. 

Für "technische" Truppen? Luft-

. streitkr~fti~ Instandsetzungs­

dienste und andere Spezialver­

wendungen sind 8 1/2 Mon~te 

unzureichend •. 

(2) Die AusnÜtzung der Dienstzeit 

unterliegt der Beschränkung 

dur6h § 17 der Allgemei~en 

Dienstvorschrift (ADV) , wonach 

die dienstliChe Inanspruch- . 

nahme unter gewöhnli'chen 'Ver­

hältriissen 46 Wochenstunden 

nicht überschreiten darf . 

. ( SCHWEIZ: 72 Stunden und mehr). 
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- 37 

,( 3) Der Mangel an qualifiziertem 

Kaderuersonal für die Ausbil-
, r 

dung macht sich bei den Ausbil~ 

dungsv'erbänden beso:riders~emerk­
bar 0' In den 18 Vlaffen- und Fach-

'schuien fehlen derzeit zusammen 

17,Offiziere und 321 Unteroffi­

zie~e und' Chargen. Dies hat zu 

'einer Überbelastung des Ausbil­

dungspersonals (Gesamtdienst-: 
stunden, Dienst im Geländ$, bei 

Nacht und unter schleohten Wetter-
verhältnissen) geführt. Ein 
) 

materieller oder s6nstige~ Aus-

gleich für diese gegenüber dem 
-

, "Verwal tungsdienst" , wesentlich 
, stä;kere Beansp~~~~~g'-i~hi t, 
dami t aber auch der Anreiz" für 

den Außendi~nsto Als weitere 
Folge müssen Jungmänner als 

Hilfsausbilder eingesetzt wer-
den, denen auf 'Grund der kurzen 

Dienstzeit die fachliche Quali­
fikaTion zum Teil noch fehl,t. 

(4), Der Mangel an kase.rnennahen 
Übungsplätzen führt zu Verlusten 

an Ausbildungszeit infolge 
langer' Anmarschwege. Schießen 

mit Bordwaffen von Panzern 

(5 ) 

,und Flugzeugen kann aus Sic~er~ 
hei tsgründen nur mehr am , 

_.~ .. ~.. ... •... . . ~_ .. ,._ .. , .. 

,Truppenübungspla t~ A1LENTSTEIG'", 
- und da nur stark eingeschränkt -

" durchgeführt' werden. 

Nebenaufgaben (Reinigung, Ver­
'waltuhg\' Lagerung, Arbei ts­

dienste ~sw.) belasten diß 
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Staatsbürgerliche 
Erziehung 

Beilage 5 zu 11/5 

6. Inneres Gefüge der 
Truppe 

- 38 -

:_Ausbildungszei t, da es an 

~ivilem Hilfspersonal fehlt. 1) 

(6)'Dasderzeitige System der frei-
I 

willigen Waffenübungen zeigt, 

daß der Bedarf an Reserve­

offizieren damit voraussicht­

lich gedeckt werden kann~ jedoch 

'nicht der Bedarf an Unteroffi­

zieren und Chargen der Reserve. 

Ein Teil der aufgezeigten Mängel , 

kann nur im Wege der Gesetzgebung 

beseitigt werden. 

D~e staatsbürgerliche Erziehung und 

kulturelle Betreuung erstreckt. sich 

auf die gesamte' Dienstzeit. 

Vorträge und Unterricht zielen-auf 

di~ Vertiefung der staatsbürgerlichen 

Haltung und Kenntnisse. 

Heimatkundliche Unterrichtung im 

Rahmen der Truppenbetreuung ·und 
I 

zum Teil die kulturelle Betreuung 

zielen in die selbe R~cht,ung. 
'" Nähere' Ausführungen enthält 

Beilage 5 zu 11/5. 

Die Truppe ist in ihrer H~ltung, 

Disziplin und ihrem Willen zur 

Leistung zumutbaren Belastungs­

proben gewachsen. 

~}Zi:V).lpergOnal: Österreich 

S~hweiz ca. 25.000 
Schweden 32.000 

.. 
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Offizierskorps 

Unteroffizierskorps 

Kaderpersonal 

Beilage 1 zu II/6 
~) . 

Pr'äsenzdiener 

-39 - ,-

(1) Die HOmogenität des Offiziers­

korps wird durc~ die Ver­

schiedenartigkeit des Ausbil­

dung'sganges und der Ausbildungs­

stätten in der Vergangenheit 

nicht ernstlich belastet; das 

Aufrücken des einheitlich aus­

gebildeten Offiziersnach­

wuchses läßt diese Verschieden­

heit ebenfalls immer. mehr an 

Bedeutung ,verlieren. 

(2) Ausbildungsstand und Leistungs~ 

wille der'Unteroffiziere, ist 

·im allgemeinen gut. 

Hauptsorgen sind Wei~erbildung9 

spätere berufliche Verwendung 

nach Ablauf der Zeitverpflich~ 

tung sowie die finanzielle 

Situation. 

Während der junge, ledige Unter­

offizier ~ine tragbare Besol­

dung erhält, kämpft der Verhei­

ratete mit erheblichen finan­

ziellen Schwierigkeiten. Eine 

Abhilfe erscheint hier~dringend 

notwendig. 

(3) Das Kaderpersonal leidet beson­

ders unter dem Mangel an Wohnun­

.~ Frühe Heiraten machen oft 
\ 

das Wohnungsproblem zum Schlüssel 

,für die ,längere Bindung an das 

Bundesheer •. (Beilage 1 zu 11/6)' 

(4) Die Wehrpflichtigen kommen in der 

Regel nicht mit Begeisterung 
, , 

zum Bundesheer. Der Großteil 

i~t aber bestrebt, den Dienst 

anständig und ordentlich zu 

leü;;ten. 
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, 

Militärs~el~22~~ 

\ . 

"" ,l. 

40 _ ... 

. D$,8 Fepl an Kaderpersonal vrird 

derzeit mit Jungmänncrn'übcr-

hrückt, die als Hilfsa~sbildcr9 

il~,Spezialfunktionen und als 

:Trupp- oder sogar Gruppen~ 

'kommandanten eingesotzt werden 

müssen. Dies muß sich ccuf deoS 

innor'e Gefüge der Truppe' aus­

wirken und kann dab.or nur eine 

Notlösung sein. 

(5 )Die Mil.i tär~lsorß2. bezweckt die 

Sichorstellung der re~~~giösen. 
Betreuung und die S·l:;~,rkung des 

\ 

sittlichen FlliLdamentes der sol-

datischen Dienstverrichtung im 

}I'riQden .und im Kriog. ,Diesor 
I . I 

Zielsotzung dienen lebens-

kundliehe Unterrichte, Sol-, , 

datengottesdienste und sonstige 

Veranstaltungen seelsorgGrischer. 

NatLlr. Der persönliche Kontakt 

des Militärseelsorgors mit den 

Soldaten wird angestrebt. Der 

lebenskundliehe Un~Gerricht ist 

für jeden Soldate~ Pflicht,die 

Teilnahme an Gottesdiensten und 

sonstigen seelsorgerischen Var­

a:nstaltungen beruht auf absolu.tor 
!- , 

Freiwilligkeit. 

Die ,Militärseelsorge wird der­

zei t. durch 15 katholische 

Geistliche, 3 'evang$lische 

Militärpfarrer und 18 neben­

amtlicheevangel.ische Mili tär-

.. s,eelsorger durchgeführt. Für 

,d,ie evangelische Militärseel­

sp'rge bes,tehen gewisse Schwierig­

kei.ten darin, daß die Minder,zall1 
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Sriziale Betreuung 

- 41 -

der evangelischen Soldaten a~s 

den verschiedenen Einheiten je­

weils herausge~öst und zusammen·­

geführt werden muß., 

(6)Im § 12 Abs. 7 der Allgemeinen 

Dienßtvorschriften flir das 

Bundesheer, ,L', 9 von der Bundes-

Hauptausschusses des National­

rates erlassen wurden, ist be­

stimmt: 

"Sucht ein Soldat"in außer­

dienstlichen AnGe~egenheitens 

besonders bei Schwierigkeiten 

im sozü:len Be~'8ich;, Rat und 

Hilfe bei seinem Vorgesetzten, 

so hat ihm d:Leser in je<ler Weise 

beizustehen. Besteht h~ezu keine 

~öglichkei t, odel' wünscht der 

Soldat den Beistand des Be­

treuungsoffiziers so ist er· ~n 

diesen zu verweisgn. Der Be­
treuungsoffizier _~st gehalten, 

jedem in solche Schwierigkeiten 

geratenen So;JateniPl RaD.JIlen 

seines 'Nirkvrrgskreises zu helfen." 

Die BetreU1).lJg:~mJ.fgaben werden 

von 6en BetE8uungsoffizieren bei 
den Gr1.rppe:n:Tnmm::ln:J8Tt lind den 

'Mili tärkommand(.oD durchgeführt. 

Aus Mangel an Offizieren wurden 

die Stellen des Betreuungs­

offiziers 08i:.'11 :Vii li tärkommando 

mit Beamten der Heeresverwaltung 

besetzt. 

Den Betreuungsoffizieren ob­

liegt die Belehrung aller,Sol-
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. \ 

- 42 -

daten über die ihnen zu­

stehenden sozialrechtlichen 

Ansprüche~ ferner die Einzel­

beratung der Wehrpflichtigen 

und ihrer Angehörigen in allen 

Fragen des sozialen Lebens~ 

insbesondere in Fragen des 
, 

Arbei ts- J Sozi~'c_'_." 'Versiche·-

rungs- " Versorgungs-, c1d 
Furs6rge=,-~echtes. Durch das 

am 1,,1.1964 in -Krqft getre­

tene lleeresver~orgungsgesetz 

w".lrde Cl ie \T0rsorgung der den 

PräsenzdiGnst leistenden 

, Wehrpfl~chtigen ur.Ld ihrer 

Hinterblieb~~en neu geregelt. 

Mit der Durchführung des 

Hssresversorgungsgesetzes 

ist in wichtigen Pcmkt.en das 

Bundesmin~3terium fur Lq,n-
, \ 

des~erteid~gung betraut. 

Diese Aufgaben ha-ben nun­

rriehr e benfal~s di e Be tre.u:ungs·­
offiziere zu erfüllen, und 

zwar auch hinsichtlich der 

Wehrpflichtigen der Reserve, 

die an Inspel.;-tionen und 

InstrllJ!:t:LOnen toill\ehmen 0 
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Disziplin 

Beilage 2 zu 11/6 

Beilage 3 -zu 11/6 . 

-----------------,---------

I! 

- 43 ...; 
I1 

(7)' Die Disziplin der Truppe ist 

im allgemeinen gut. Verstöße 

... dag~gen liegen nicht über den 

bekannten Erf&~rungswerten 

in anderen Armeen. 

Über "bes.ondere Vorfälle n . ' 

gibt Beilage 2 zu 11/6 näheren 

Aufschluß, allerdings,ohne 

daß eindeutige Schlußfolgerungen 

möglich wären. 

Einzelheiten zur disziplinären 

Situation enthält Beilag~ 

3 zu 11/6. 

Der Kadermangel erlaubt nicht 

immer 'eine lückenlose Dienst­

aufsicht, die bei dauernder 

Gegeb~nheit manche Vorfälle 

erst gar nicht entstehen 

lassen würde. 
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7. Hilfeleistung 

Beilage 1 zu 11/7 

8. Ausrüstung 

- 44,';'" 

Gemäß § 2 Abs. 1 lit. c des Wehrge­

setzes ist das Bundesheer zur Hilfe­

leistfing bei Elementarereignissen 

'und Unglücksfällen außergewghnlichen 

Umfanges bestimmt. Darunter sind 

Arbeiten im notwendigsten Ausmaß zur 

vorläufigen Wiederherstellung des 

Funktionierens des staatlichen und 

:wirtschaftlichen Lebens zuver~tehen. 

Ein Kostenersatz an den Bund ist für 

derartige Arbeiten nicht zu leisten. 

TIer Bundesminister für Landesvertei­

digung kann Hilfeleistungen, die im 

Interesse der Ausbildung.der Truppe 

liegen~ anordnen. In solchen Fällen 

ist '. soferne es sich nicht um Dienst­

stellen der H~heits~erwaltung des 

Bundes handelt, das hiefür notwen­

dige Material dem Bundesheer bei-
.. ", -

zustellen bzw. zu ersetzen. 

Eine vorübergehende leihweise Über~ 

las~ungvon Heeresgat an TIrit~e darf 

erfolgen, wenn öffentliches Inter­

esse vorliegt; sie unterliegt den 

für die Verfügung über bewegliches 

Bundesvermögen geltenden gesetzli­

chen Bestimmungen. 

Einzelheiten über Hilfeleistungen 

des Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 

lit. c des Wehrgesetzes sind in Bei­

lage 1 zu 11/7 enthalten. , 

Die Qaalität und Quantität der Aus­

rüstung ist - neben Ausbildungsstand 

und innerer Haltung/~ für die Kampf­

kraft eines Heeres von höchster Be-
, 

deutung. TIiese materielle Kampfkraft 
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-" 

Stoßkraft. 

- 45 -

eines Heeres läßt sich nach den Fak­

toren der Stoßkraft~ der Feuerkraft, 

der Beweglichkeit und der Verbindung 

be~rteilen. Je höh~r diese Faktoren 

in guter Abstimmung aufeinander ent­

wickelt werden können, umso höher 

ist auch die materielle Kampfkraft. 

Die stoßkraft wird vor, allem, durch 

Kampfpanzer verkörpert. Diese sind 

im Bundesheer in deri Panzerbataillonen 

der 3 Panzergrenadier-Brigaden und 

in'3 selbständigen Panzerbataillonen 

der Gruppen I - 111 organisiert. Nach 

Eingliederung der US-Panzer M 60 

(bis Ende 1965) wird die Panzeraus-

~tattung der Panz~rgrenadier-Brigaden 

überwiegend als mo~ern zu ~ezeichnen 
I 

sein. Durch die Saurer,-Schütz,enpanzer~ 

wagen der Panzergrenadie~e wird die 

Panzerausstaxtung gut ergänzt. Die , 

hohe Qualität von Panzern und Schützen­

panzerwagen kann-. jedoch nicht, voll 

ausgenützt werden, solange Mangel an 

geeigneten gepanzerten Begleitwaffen 

besteht, vor allem an gepanzerten 

Fliegenibwehrwaffen, aber auch an 

Panzerartillerie. Die Jägerbrigaden 
, 

besitzen gegenüber einem gepanzerten 

Feind, mit dem außerhalb des Gebirgs­

raumes in der Regel zu rechnen ist, 

keine Stoßkraft und müssen sich da­

he~ dort auf Abwehr beschränken, so­

lange .ihnen keine PanZBr zugeteilt 

werden können. Hiefür sind di& Panzer­

bataillone der Gruppen vorgesehen, 

doch v"erfügen diese zum Grol~t.eil 

selbst nur über beschränkte stoß­

kraft, da sie näinlich überwie.gend 
.1 
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Feuerkraft 

.. 

- 46 -

nicht mit Kampfpanzern~ sondern,mit 

Jagdpanzern verschiedener Type aus­
gestattet sind; von denen eine iudem 
unzulänglich bewaffnet ist. 

Die durch die Ausstattung mit insge-
, ' 

sam~ 7 Panzertypen nöt~ge Typenbe--
reinigung vrorde berei,ts begonnen. 
Eine Untersuchung über eine Mehr­

zweckverwendung deß Saurer-Schützen­
panze~wagens - als Waffenträger für 
leichte Artillerie, Panzerabwehr­
waffen, Fliegerabwehrkanonen und. 

Raketenwerfer, ist im Gange •. 

Eine Beurieilung de~ Feuerkraft 
kommt bei den einzelnen lNaffengat-

1 

tungen zu, sehr' unterschiedlichEm 

~rgebnissen~ Mit dem sturmgewehr 
und dem Maschinengewehr besitzt die 
Infanterie moderne Waffen hoher 
Feuerkraft. Die Panzerabwehrgranateri 

der Infanterie besitzen sehr gute' 
Durchschlagsleistung, sind aber noch 
n:i.cht in ausreichender Mengevorhan-

I 

den. Die Standardwaffe der Panzer-
abwehr, die'rücks~oßfreie Panzerab-

, 
wehrkanone; ist nich in ausreichen~ 
der Zahl vorhanden. Zusätzlich ist 
aber eine weitreichende Panzerabwehr-

/ 

waffe der· Infanterie unerläßli6h~ 

Als Ersatz für dieveraltetenschwe­
ren Granatwerfer i~t dii Produktion 
eines österreichischen 12 cm Granat- I 

werfers angelaufen. Daß'die in der 

jetzigen Organisation vorgesehenen 
Geschütze zahlemnäßig vorhanden sind, 

,,' 

III-62 der Beilagen X. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)52 von 124

www.parlament.gv.at



--

Beweglichkeit 

/ 

-- 4-7 .,. 

darf nicht darüber hinwegtäusdien, _ 

daS die Artillerie im Bundesheer 
\ I, 

rBlativ schwach ist~ Eine ~pezielle 

Gebifgsartillerie steht nicht ~ur 
_Verftigungi Die vorhandenen Fli~ger­

abwehrwaffen entsprechen derQ1.iI.ali­

tät nach kaum noch und sind auch in 
,I 

zu geringer Zahl verfügbar. Es 'fehlt 

eine Abwehrwaffe geg2n Flugzeuge in 

Höhen über 4.000 m völlig. }I'cmeJ:?unter­

stützung aus der Luft kann d~n.Boden­

truppen nur sehr beschränkt gegeben_ 

werden, da die Zahl dei Jabo g~ring 

ist ünd beY'l'affnete Hubschrauber feh­
lelL- " 

nas Bunde~hcier ist als vollmotori­

siertes- Heer organisiert, um die 

Ifräfte rasch zusammenfassen zu ikör1-

nen. Seine Beweglichkeit ist d~durch 

gemindert, daß der Bestand an Kraft­

fahrzeugen zu ~ering und zum Großteil, 

soweit er aus fremden Beständen staITll11t, 

überal tert ist. Zur Abhilfe ist' ein 

Motorisierungsprogramm ausgcar1J,ei tet 
,I 

worden. 'Die Einsatzverbände können 

allerdings im Alarmfall den GrOßteil­

der Soldaten mit Waffen, und Gerät und 

ei~e beschränkte MunitionsmGng~ be-
, , , 

wegeri. Die Auffüllung der, Fahrzeug-

ständedurch Mobilmachung ist jedoch 

frühzeitig nötig. Kampf, Marsch und ' 

Versorgung sind sonst stark behin­
dert. 

Die Bsweglichkeit der Truppe 

auch dadurch eiilgeschränkt, 

Übersetzmittel der Pioniere 

daß 
I 

(Kriegs-
brücken, Fs.hren) nur beschränkt' vor-

4anden und ,Ginsatzfähig sind. 

Lufttransport ist für Kampf un~ Ver-
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Verbindung 

- 48 ""-

sorgung oft entscheidend, vor allem 

,i6 Gebirge. Im Hubschraubertransport 

kann rund eine Kompnnie auf einmal 

beför6ert werden. Eine Steigerung 

di~ser Leistungsfähigkeit ist nötig. 

Zur Schonung der Panzer müssen ihre 

Verlegungen über weiGe Strecken im 

EisenbdLlllLTClnsl!0rt durchgeführt wer­

den; doch sind cUe Schwerwagel1 der 

Eisenbahn zahlenmäßig noch .nicht aus­

reichend, so daß die Beschaffung 

weiterer Schw,erwagen vorgesehen ist. 

Wenn auch das Bundesheer voll moto­

risiert ist, so sind docbdie Jäger­

bataillone auch ohne Fahrzeuge mit 

einem ~rhebl~chen Teil ihrer Waffen 

zu Fuß beweglich, wie dies vor allem 

im Gebirge immer wieder nö-cig ist. 

Mit l~ichten geländegängigen. Fahr­

zeuien z. B. PUCH-Haflinger, können 

Waffen, Gerijt und Munition bis in 

"die Almregion befördert werden, mit 

Tragtieren oft noch höher, wenn 

Schneelage dies nicht verlündert. 

Die sichere Ve~bindung zwischen allen . ~-

Teilen d~s Bundesheeres gestattet 

e:r:st die wirksame Ausnützung der 

durch die Ausrüstung gegebenen Mög­

lichkeiten. Die Fernmeldemittel der 

mobilen Verbdnde werden infolge der 

Beschaffungen in den USA und in der 

Schweiz ab 1966 du:rchaus modern und 

ausreichend sein; während die Ver­

b~udungende~ territorialen Kräfte 

noch ergänzt wercic".ll. müssen. Für die 

Fernsprechverbindungen über weite 

Entfernungen und für Zwecke· der 

'. 
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Schwerpunkt 
der Beschaffung 

· 1I 

- 49 -

Luftraumüberwachung werden postalt­

sche Verbindungen in noch größerem 

Maße ,ausgenützt werden müssen., Eine 

gemeinsame Planung, die auch den 

,Bedarf-deT Staats:(ührung, der Exeku-
, ' I 

tive, der Behörden, deS Zivilschutzes 
1 . 

usw. betücksichtigt, ist nötig. 

Auf die Abstimmung aller Faktoren 

der materiellen K~mpfkraft wurde . 

oben bereits hin~ewiesen. Es mue 

aber abschließend auf die besondere 

Bedeutung einer wirksamen Abschir-· 

mung gegen feindliche Flieger .hin­

gewiesen werden. Wenn sie nicht 

durch eine wirksame Fliegerabwehr 
\ 

bekämpft werden, können feindliche 

Flieger zumindest tagsüber die eige­

nen Bewegungen zum Erlahmen bringen, 

die eigenen Panzer vernichtend be­

kämpfen, die eigene Artillerie am 

Feuern hindern usw. und ihren Erd-
truppen dadurch tiefe Durchbrüche 

ermöglichen. Eine ähnlic.he Bedeutung 

für d~n Erdkampf hat, jedenfalls im 

offenen Gelände; die Panzerabwehr .. 

In der Waffenbeschaffung haben daher 
Fliegerabwehr und Panzerabwehr Vor­

rang~ 
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.' . ~ 

90 Die. Heeresversorgurig: . 

. Schwerpunktplanung " . 

. < i 

. , 

- 50 -

, 
Die Heeresversorgung führt! die 

.Beschaffung .aller militäri~chen 
, . I 

Ausrüst,ungs- und Auss,tattuhgsgüte-r 
durch und lenkt deren Verwhltung 

. :. . I 

(einschlieiUich Lagerung und In-
: I 

standsetzurig) und Verteilung ,auf 
'He'ere'sebene 0 

I: 

Da der Umfang der materiellen Mög­
lichkeiten des Bundesheeres in 
-. ", - 'f 

starker Abhängigkeit zu deX1 gege-
benen finanziellen MitteInIsteht, 
bedarf es efner straff gel~nkten 

.' I 

Schvverpunktplanung1.. um die I zur, 
Verfügung stehenden,Budgetmittel 

zweckm~ßigst zur Instandsetzung, 

Ergänzung und Erneue..rung vQn Ge-
rät upd,Nachschaffung yon :Muni tionl.. , 

Betriebsstoff und Verpflegu.ng 

einzusetzen. , 1 

I' 

r 
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'. 

Auf teilung der 
finanziellen Mittel 

.- .. 
' .... 

Besondere Belastungen 

- 51 -

Da die Masse der zur Verfti~ung stehen­

"den_.finanziellen Mittel (ungefähr 75 %) 
für aie Erhaltung des laufenden Frie-

, , , ,I / 

densbetriebes aufgewendet werden m.uß 

(Schw,erpunktprogramm 1.) bleiben für 

die Beschaffung von Ergänzung~- und 

Erneuerungsmaterial,n;ur ungenügende 

'Mi ttel 9 so daß' die Masse der Aus- ' 

;rüstung des BundetJheeres nr,::,ch immer' 

aus Ge9chenken der ehemaligen'Be­

satzungsmäcbte~ vornehmlich des'US-

" 

'E,leme'ntes besteht. Diese Ausrüstung 

ist demehtsprechend überaltert und 

daher überdurchschnittlich repara­

turanfällig. 

Besonders hemmend macht sich dieser 

Umstand auf'dem Kraftfahrzeugsektor 

bemerkbar. 

Ungefähr 80 % des Raderfahrzeugbe-

stand~s ,(von rund'S.OOO Kraftfahr-, 

zeugen) ist US-Ursprung0s und größ-

tenteils 10 - 15 Jahre alt. 

Au~ de~ P~nzersektor liegen die Ver­

hältnisse ähnlich. r-Ut A~lsrtahme des 
, ,'. " 

franzö'sischen AIv.LX":"'13 sind" alTe ande-

ren Panzertypen älterer Konstruktion , 

von ,denen der Panzer lVI 47 (153.Stück) 
, ' 

als derzeit stärkster Panzer sehr 

störanfällig ist und einen äußerst 

geringen Aktionsradius (er verbraucht 

rund'800- 1000 I Super auf 100 km) 

) besftzt. 

Der derzeit in Auslieferung befind­

liche ,Pahzer M 60 (20 Stück bereits 

in Österreich~ weitere 100 bis, Anfang 

1965 erwarte~) ist ein moderner Pan­
zei und eine ec&t~ Verstärkung der 

Panzerwaffe. 
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Ausrüstungsstand 

/ 

- 52 --

:Das überalterte Kraftfahrgerät $r­

schwert ~ die Instandha} tung und In~-

standsetzung. :Das Al~er ___ ~p.d ~er s'tän-

- dige Ein3atz :i.m' Jl..l~;,S oildlJ.ngsbetrieb 

haben eine hohe Reparaturanfällig­

keit zur Folge" 

Die Htoten 'J1ypen il und. beschränkte 

finanzielle Mittel erschweren die 

Ersatzt~ilbeschaffung. 

, 
:Der Mangel an technischem Fachpersonal 

. verschärft die Instandsetzungslage. 

:Der Ausfall von Kraftfahrzeugen in­

folge technischer }![ängel liegt bei . . 

25 - 30 % des Stan~es~ :Die Reparatur-

stehzeiten betragen zum Teil bis zu 

6 Monate,. :Die finanziellen Aufwendun·­

gen für die Instandsetzung und die 

Ersatzteilbeschaffungen betragen bei 

ande~en Armeen im :Dur8hschnitt 10 --- . ~ 

15' % des Neuwertes des _ Ger2tes~.Q 

Jahr. Im f3ynd..8sheer können infolge 

der Budgetlage höchstens 3 - 5 % 
pro Jahr'angesetzt werden. 

AUf dem Waffensektor ist der organi­

sationsplanmäßige Stand teilweise 

erreicht. :Die A.usrüst Llng des Bundes-·· 

hee:es mit schw'eren Waffen ist schvvach~ 

die Ausstattung mit ~,?-nzerabwehrwaffen 

und die Ausstattung m~_t FliegerabwehE.:. 

waffen unzureichend. 

:Die Masse der s chvvC-Ol'en \\laffen ein­

schließlich ArtillGrie stammt eben­

falls vornehmlich aus US-Geschenken, 

lediglich die geringe Anzahl von 
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Handwaffen 

Fernmeldegerät 

Bericht über die 
Versorgungslage 

Beilage 1 zu 11/9 

Lagerung. 

\ 

- 53 --

Fliegerabwehrgeschützen (2 cmund 

4 'cm mot-zug)' stammen aus Käufen , -' 
in der Schweiz, bzw. Schweden. 

Die Handwaffen (Sturmgewehr und lMG) 

sind modern. Die sturmgewehre werden 

zur Gänze in Österreicn erzeugti die 

Maschinengewehre in Österreich adap~ 

tiert. 

Auf dem Fernmelg;.:;gebiet bringt das 

laufende US-KreQitprogramm eine echte 

Verbesserung. Nach Abschluß der Liefe­

rungen wirQ die Tel-Truppe im allge-
. " 

meinen in der Lage sein, ihre Aufgabe 

als Führungstruppe zu erfüllen. Die 

Beschaffung von 120 Funkfernschreibern 

(Type MEF-1) aus der Schweiz ist ein 

echter Fortschritt auf dem Gebiet der 

Nachrichtenübermittlung (20 Geräte 

bereits im Einsatz, Anlieferung 1964 
34 Gerate, 1965 - 66). 

Die Lage auf den Versorgungsgebieten 

der 

Verpflegung, 

Bekleidung und Mannesausrüstung, 

BetriebsstOffe, 

des Sanitätswesens, 

des Veterinär7esens und 

der Geldwirtschaft 

ist aus derBeilaga 1zu I1/9 ersicht­

lich. 

Währs1:d die Lagerung von Waffen, Ge­

rät, Bekleidung usw. im allgemeinen 

ohne n.ennenswerte Schwierigl{eiten be­

werkstelligt werden kann, stößt die 

Lagerunpvon Munition auf erhebliche 

und in absehbarer Zeit kaum. behebbare 

Sch\;vierigkei tenoDiese ergeben sich, 

abgesehen von der schvrervviegende:n 
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/ 

- 54-- .. 

Frage der Baukosten für Munitions­

lag~r,aus dem Mangel an gesetzlichen 
! " / 

Vor~ussetzunge~ für die Lagerung mi~, 
" . I . . '. . 
l:i!tärischer Schieß- und Sprengmi $"tE;l. 
'. , 

~ .. '.' ~ .. ' , 

"Entsprechende legistische Arbeiten 

werden im Bundesministerium für 

Lande~v~~~eidigung vorbereitet. 

"'r-

., 
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" 

JO. Wehrtechnik 

Aufgabensteilung· 

Durchführung 

·Planung. 

Ausvlahl 

'Entwicklungen 

- 55 -

'Aufgabe der österreichischeri Wehrtechnik 

ist es, mitzuwirken, daß die Streitkräfte 

nicht nur mit moderner Bewaffnung und Aus­
rüstung versorgt, 'aonderndieseauch auf 

. -, ! 

modernem Stand. erhalten werden. 

Die Durchführuu'g dieser Aufgabeustellung 

bedarf der Planung, Auswahl, Entwicklung' 

und Erprobung d.er Waffen, Geräte und Aus­

rüstung. 

Nur wenn auf lange Sicht geplant wird, 

können die für die Zielsetzung erforder­

lichen Geldmittel sinnvoll verwendet wer­

den.' 

Die Auswahl der anzuschaffenden Geräte 

wurde unter. dem Gesichtspunkt durchge:­

führt, daß .ein Kleinst1;?at nur über be­

schränkte Mittel verfUgt und trotzdem mit 
(, 

der' te,chnischen Entwicklung Schri tt hal-

ten muß·. Es wurden daher nur solche V{af-
, 

fen, Geräte und Ausrüstung ausgewählt, 

die ein~ möglichst lange Nutzungsdauer 

gewährleisten und von der technischen 

Entwicklung nicht so bald überholt werden. 

Um zum Zeitpunkt der Beschlußfassung über 

eine-Beschaffung die notwendigen Fachgut­

achten zur Verfügung stellen zu können, ',.. . . 

wird die .. gegenwärtige und voraussehbare 

technische Entwicklung im In- und Aus-

land laufend beobachtet un6 beurteilt. 

Ferner muß sowohl eine ausreichende La­

gerhalt~ng, als auch eine gewisse. rüstungs­
industrielle Vorsorge gewährle'istet sein. 

'Die Entwicklung umfaßt einerseits ,die Ab­

änderung undAnpass~ng des vorhandenen 

Materials,um dEtn besonderen österreichi­

schen Erfordernissen ?u entsprechen und' 

andererseits die Neuentwicklung von 

Rüstung~ma t~rial " welches eine wirt-' 

schaf~lich~ Prod~ktion erlaubt. 
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- 56 -
Als prägnante Beispiele aus den verschie­

denen Fachgebieten, wo Entwibklungsar~ßi~ 

ten zu praktischen Ergebnissen geführt 

haben, können angeführt werden: 

a) Waffen und Munition~ 

8 cm und 12 cm Granatwerfer samt Fahr­

gestell und Optik, Aufbau von Fla-Ka­

nonen auf Fahrzeuge (Dodge und SPz-Sau-
... ~.-

rer), FlAk-Zielfernrohre, optische Aus-

rüstung für Scbtitzenpanzer~ Handgranaten, 

Leuchtpistolen, gehämme.rte Läufe :für 

Infanterievvaffen, Gu;r-tfüller,. Reinigungs­

ger~te, Lacifs9hützer für Maschin~nge~ehr, 

MG~Gurtglieder, Kunststoffkolben für 

Sturmgewehr, Treibpatronen für Gewehr-
, 

gr~naten, Übungs- und Exerziermunition, 

Leucht- und Signalmunition, Munition,­

Packgefäße~ pyrotechnische Artikel, 

Flammenwerfer, Minep und Minenztinder. 

I . b) Fahrzeuge: 6 

Geländegängige Motorräder, und Lastkraft-

wagen u. a. : 

Puch-"Haflingerl! in verschiedenen Aus­

führungen, Lastkraftwagenf1j.r 3 t, 4 t. 

Tragfillligkeit und Einheitslastkraftwa­

gen 5 t '(680' MSteyr), Einachsanhänger 

für .Puch-Haflinger, Stra,ßentan..~- und 

Röntgemvagen, Werkstattwagen, Fla-Zug­

maschinen,Radar-Kraftfahrzeuge, Tief­

ladeanhänger, Feldküchen, Schneeräumge-
. . 

räte, Starthilfsgeräto, Autokräne,In .... 

fanteriehandkarren, 'Schützenpanzerwa­

gen-Saurer in verschiedenen'Ausführungen 

und als Waffenträger, leichter Kampf­

panzer~Saureri Seilwinden, Kabelverlege­

wagen, Ersatzteile für Fahrzeuge,Rege­

nerierlmg von Gummigleisketteno 

c) Elektrisches und Fernmeldegerät: 

Feldkraftwerke, Notst~om~ggregate,Die­

sel-Elektroaggregate, Lichtstrommaschi­

nen für Funkgeräte,Ladegleichrichter, 

Batterien, Kabeltrommel und Feldkabel, 
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'Erprobungen 

Institute und 
Einrichtungen 

1

I 

- 57 "':" , ,I 

Spulvofrichtungen, I Doppel-,Puppinspulen, 

kopfhörer, Feldfernsprecher, Übupgssprech-

anlagen, Gegensprechanlagen, Verstärker-
, . ' 

anlagen, Tr,äge'rfrequenzeinrich tuhgen, 

Telegraphiegeräte, Kabelsuchgerä~e, Aufbau 

der Hadarstatt'onen zur Luftraumüherwachung. 

d) Ausrüs tungeIf: ' 

Küchengeräte, Essenträger, Benzin- und 

,Vlasserkanister, Scheibenzuganlag!3n" Minen­
sonden, Pionierzündmaschinen" Ku~zstreckeh­
seilaufzug mit Motorfahrwinde, Aluminium­

Grabenbrücke, Aluminium:-Br~ckeng~rät, 
D-Brückengerät',' 50 t Fähre,' Motorboote, 

, " 

Kunstsioffzillen und Sturmboote, I Schlauch­

boote', Bandstacheldraht , Messthe<Ddoli t, , , 

Heeresma$ke, A~C-Filter. 
" 

Diq Erprobu?g umfaßt Auswahl- und Entwick-

lungserprobung, sowie das technische Abnahme­

und Gütep~üfwesen. Zur DUrchführung" sind eige_­
ne Prüf- und Versuchsstellen vorhanden, die 

über die notvvendigen Einrich'tungen' für die 

wohrtechnischen Spezial prüfungen verfügen. 
'. " '11 ' 

Es sind dies: 

"die "Heere~versuchsstelle, für Waffen, und Mu­

tion '! (Felixdorf) 

die "Prüf- und Versuchsstellefür Stark- und 

Schwachstromtechnik" 

die "Prüf- und Versuchsstelle für'dEj-s Ma-
,; 

schinenwesen ll 

., die "Prüf .... und Versuchs stelle für das Pionier­

'und Bauwesen" 

11. Die' budgetäre Lage 

Entwicklung 

die "Zentrale Werkstoff-'und Lehrenprüfstelle" 

das "Chemische Labor" . / 

das "Physikalische Labor". 

des Bundesheeres 
, ' , 

Für' die ;Landesverteidigung wurde das erste 

Budget im Jahre 1955 erste'll t. D~ vqrerst 

nur der urlbedingt noü'iend'ige Aufwand für 
" die aus der sogenannten "B"-Gen~armerie, ge-

bildeten Kadereinheiten des 'BundeshE1eres zu 

decken war 9 konnte mit einem Betrag ,'Ivon 
. I 

S 187,8 Mill. das Auslangen gefunde1 werden. 

I 

\ 
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- 58.-

Im Jahre 1956 konnte die Landesver­

teidigung ebenfalls n06h mit ver­

häl tnismäßig &.~ingen Ih tteln aus-
. kommen (717 N[ill.), weil einerseits 

die aus der "B"-Gendarmerie über­

nommenen Einheiten mit Waffen,Gerät 

und Mannesausrüstung versorgt waren 

und andererseits durch die unent-- --
gel tliche Übe'rlassung von Waffen 

und Ausrüstungsgegenständen seitens 

der ehemaligen Besatzungsmächte 

eine Neuanschaffung von Rüstungs­

material im wesentlichen nicht er~ 

forderlich war. Die Beschaff.ung dieser 

für die Neuaufstellung des Bundes­

heeres unerläßlichen Waffen und.Ge­

räte hätte den Bundeshaushalt zweifel­

los 6it einem vielfachen der im 
. . , 

Jahre 1956 veranschlagten Summe be-

lastet,da der Weit dieser Rüstungs­

gUter eine~ Betrag von ca. 8 Milliar­
den Schilling entsprach. Überdies 

verfügte das Bun'desheer v'Jährend 

dieser Zeit über einen ve~hälthis~ 

mäßig niedrigenPersonalstand. Die 
allgemeine Wehrpflicht begann sich 

erst am 1,10.1956 mit geringen 

Kontingenten auszuwirken. 

Nach der Errichtung' d.es Bundes­

ministeriums fUr Landesverteidigung 

wurde ,bei der Erstellung des Budgets 

für das Jahr 1957 alles unter-._. 
nommen~ um eine wesentliche Er­

höhung der Budgetmittel für die 

,Landesverteidigung zu erreichen. 

Nun mußte bereits auf die Einbe­

rufungder Werrpflichtigen voll 
Bedacht genommen werden. Es kam 

auch tatsächlich zu einer Ver-
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1958 

G~genüberstellung 

- 59 -

. dopplung rder dem Bundesministerium 

für Landesverteidigung zur Ver-
I 

fügung gestellten Kreditmittel 

(1~5 Milliarden Schilling). 

Auch für das Jahr 1958 konnte noch 
Q 

eine Erh~hung des Landesverteidigungs-

budgets um une;efähr ein Drittel auf 

2 Milliarden Schilling erreicht· 

werden .. 
, 

Die in den Jehren 1957 und 1958 
der Landesverteidigung zur Verfü­

gung gestellten höheren Budget­
mittel wurden vor allem zur Deckung 

der durch die erstmalige Einbe­

rufung eines vollen Jahreskontin-

'gentes an Wehrpflichtigen ent­
standenen Kosten, für die Erst­

ausstattung an bestimmten Waff,en, 

mannesausrüstung, Bekleidung, 
Wäsche und für die Beschaffung der 

notwendigen Unterkunftsgeräte ver­

wendet. 

Die, Voranschläge der Jahre 1958 bis 

1962, welche in der tieferstehenden 

TabGlle angeführt sind, zeigen im 

wesentlichen eine gleich~leibende 

Höhe des Landesverteidigungsbudgets. 

J a h r : 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

--------------------------------------~-------------------

Landesverteidi-
gungsbudget.in 2 2 1 ,ß .1,9 2 2,4 2,5 Milliarden 
S9hilling: 

Anteil am Ge-
samtbudget in. 5, 13 . 4,95 4,26 4,01 3,71 4,06 4,16 
Prozenten'! 
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Kaufkr'aft~ 
verminderung 

Verdopplung der' 
Fixkosten 

Beilage 1 zu 11/11 

, \ 

- 60 ... 

Die gle:l,chblei bende Höhe des Lan­

desverteidigungsbudgets in dießen 

Jahren. bede1J.tet aber im Hinblick auf 

die Kaufkr~ftverminderung tatsäch­

lich eine laufend~ Verringerung 
der zur Verfügung .gestelltenMitt~l. 

Daß das Landesverteidigungs~udgat 

tiber die Quote der Kaufkraftver­

minderung hinaus noch weiterhin 

abgesunken ist, zeigt der %aJJlende 

Anteil des ~a~esverteidigungs­

bud~_ts am Gesamtbudget • Auch die 
Steigerung des BUdg,ets in den Jahren 

1963 und 1964 verschiebt dieses 
Entwickll:J.Ilgsbild nicht wesentlich, 

. wie' sich. insbesondere aus dem 

'prozentuellen Anteil am ~esamt­

budget, das sich in diesen beiden 

Jahren nur geringfügig erhöht hat, 

ergibt. Noch immer liegt aber der 
.. , \ ", 

Anteil am Gesamtbudget weit unter 

dem von 1958, obwohl inzwischen 

von Jahr zu Ja;hr der Erneuerungs­

bedarf erh~blich gestiegen ist. 
,,-
Die Gegenüberstellung der Budget~ 

ansätze des Jahres 1958 ZUlIl Jahre 

1~64(Beilage 1 zu 11/11) zeigt 
eine Verdopplung der Fixkosten. 

Zu diesen Fixkoste~ gehören ~ie 
'persönlichen Ausgaben (P~rsonal­

auf1il2.nd für dio BediEmsteten), ,die 

sachlichen Ausgaber: (Beheizung, 

Beleuchtung, Post- und Telephon­

gebühren, Mittel fUF die~Kanzlei­
erfordernisse), die gesetzlicheri 
Verpflichtungen (Familienunterhalt, 

G . . 

Mietzinsbeihilfen, Taggeld, Dienst­

fret-stellungsgebUhren, Krankenfur-
i 

sor,ge und ftir freiwillige Waffen-

• 
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... 61 

übungen, Tapferkeitsmedaillenzu­

lagen), Betriebskos"tr;;n (Treibstoff 

für Kraftfahrzeuge und Flugze'uge) 

Betriebskosten lc:,,:3 Telephon- und 

FernSIJrechnetze s) j .A.usbj.ldungs-, 

Verpfl?gungs- 1.md T:ransportkosten. 

Der Steigeru:!1.g der Fixkosten um 

rund 100 % steht eine Verkürzung 

. der für AnlagE:ll lInd sonstige 

.A.ufwandkredite zur Verfügung stehen­

den Mittel um ca. 8 ~ 5 ~~ gegenüber. 

Dasbeudeutet, duB trotz der Er­

höhung des Budgets auf rund 

2,5 Milliarden Schilling für die 

Instandhaltung, Instandsetzung und 

Efneueru1!&...i.er Waffen und Geräte 

'im Jahre )2.24 weniger TU ttel aufge­

wendet werden können,als im Jahre 

1958,' obwohl beim Bundesheer im 
" Jahre 1964 ein weit höherer Be-

stand an Waffen und GGr~t vorhanden 

ist als im JahrG 1958. Überdies 

erfordert die Instandhaltung und 

'Instandsetzung im Jahre 1964 ins­

besondere zufolge der Überalterung 
/ 

des '!on den ehemaligen Be~atzungs-
mächten überlassenen Rüstungs­

materials höhere Kosten als im 

'Jahre 1958. Die5 hat zur Folge, daß 

die entsprechende Instandhaltung 

und Instandsetzung des Materials 

nicht durchgeführt werden kann, 

~odaB'es zu einer erhöhteri Repara~ 

turanfällig~eit und teilweise zu 

Totalausfällen kommt;.Die'erhöhten 

Instandhaltungs- und Instand-

setzungskosten b~dingen 

eine Verkürzung der für 

neuerung von 'Waffen und 

andererseits 

eine Er-

Gerät er-
11 

I 

li 
,I 
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Kreditprogramm. 

I· 

~- 6~ -

forderlichen Mittel. Die für An­

lagen ~och verbleib~nden Mittel er~ 

lauben daher die Erneuerun~ von 
" -'_.-

Waffen und Gerät nur in einem sehr 

bes6hränkten 'Ausmaß. Es mußte ins­

besondere die so dr~ngende Er-­
neuerung des zum größton Teil ver- . 

al teten, aus Ut'-Be\s-tänden st8,EiInenden 

Kraftfahrzeugparkcs zurückgestellt 

werden. 

Da schon im Jahre 1962 m~t den vor­

handenen Budgetmitteln die erforder­

.liche Instandhaltung, Instandsetzung, 
. ,. 

und Erneuerung ni9ht möglich wc"r" 
\ 

kpnnte an eine Neuanschaffung von 

Waffen und Ausrüstungsg'cgenständen, 

nic~t gedacht :werden~ Das ~undes­
ministerium für Landesverteidigung 

hat daher im März 1962 einem aus , 

beiden Regierungsparteien zusarnmen-
. ' 

gesetzten Ministerkomitee ein 

Kreditprogramm für Beschaffung von 

Waffen und Gerät im Ausland im Be­

trage von 2,1 Milli2rden Schilling, 

vorgelegt. 

Es waren vorgesehen: 

ca. S 1.300 Millionen für die USA 

ca. S .350 Millionen für Schweden 

ca. S 450 I'JIil.lionen für die Schweiz. 

Di~serKreditrahmen ~~rde ~om ge­

narinten Ministerkomitee gebilligt. 

Ip. Durchführung die;3es Kredi tpro-' 

grammes wurden im Augusj; 1962 ein 

Kre~itvertrag und ein :;ü,w.f:ver:trag 

mit dem US-Verteidigungsministerium, 

bzw.mit der Export-Tmport-Bank 

abgeschlossen. Im Kaufvertrag sind 

Lieferllngen von Verteidigungs-
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Beilag~ 2 zu 11/11 

Beilage 2 zu 11/11 

63 

material im Vi#::cte von ca. S 1.190 

Mill. in -den Jahren 1963 bis 1965 

vorgesehen '(Bei.lage 2 zu 11/1,\). 

Außerdem wurcl~ im Novtomber 1962 

mit ~er ,italienischen Firma Agusta 

. ein K~~f- und Kredi tvertrc,g zum 

Ankauf von Bell-Hubschraubern mi-t 

Ersatzteilen im Gesamtbetrag von 

S 110 Mill. abg~schlosse~ (Beilag~ 

2 zu 11/11). 

Die Rückzahlungen dies8r b8iden 

Kredite, die sich Guf einen Zeit~ 

raum von 10 bZ1;i. 5 Jahren er­

'strecken, und die Bez.ahlung der an-' 

fallenden Zinsen we~den aus den bei 
, \ . 

Kapitel 4 vorgGsshenen Krediten ge-

·leistet. 

Die ,Verhandlungen über die in 

Schweden und der Schweiz aufzu­

nehmenden Kredite }\:onL'Cel1: bis zum 

gegenw<irti:;en Zeit;m,nkt nO,'ch nicht 

abgeschlo'ssen. welfden. 

trag im Jahre 19·63 keine Rechnungen 

vorgelegt wurden, waren in der 

außerordentli'chen Gebanmg nur die 

Wareneingänge der Firma Agusta 

im Werte von·S 50 Mill. zu ver­
buchen.lVIi t Rücksicht d2",r::1ui', daß , 

es sich hier 'nur Ul'l ei.ne buchmäßige 

Überschrei tun&; ,':'nes'finanzgesetz-
., .. 
llchen Ansatzes und nicht Wl1 tat-

sächliche Aus~aben handelte, hat 

auf Antrag des Bundesminis,tcriums 

für Finanzen der Hauptaus~chuß des 

Natioanlrates ei.ner Jahr8skredit~ 

überschreitti~g bei Kapitel 23 
(außero~dGntliche Gebarung) von 
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Beilage 3 zu 11/11 

64. 

S 50 Mill. zugestimmt. Im Jahre 

t964 s,ind Wareneingänge aus. dem 

amerikanischen und italienischen 

KaufYer~rag im Werte von ca. 

S 800 Mill. zu erwarten. Da es sich 

auch hier ledj_glich um eine buch­

mäßige Überschreitung eines finanz­

geset~licheh Ansatzes und nicht um 

tatsächliche Ausgaben handelt, h~t 

das Bundesministerium für Landesver­

teidigung beim Bundesministerium 

für Finanzen einen Antrag auf 

Jahreskreditüberschreitung bei 

Kapitel 23 (außerordentliche Ge­

barung) um S 800 lVIiII .. gestellt. 

Eine Übersicht über die finanzielle 

'Situation in anderen Staaten z~igt 

Beilage 3 zu Ii/11. 

,-, ~. ! .... 
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J2. Unterbringung? Bauten 
Kasernen' 

Beilagen 1 und 2 
zu II/12 r ' , 

Anlagen der Luft­
streitkräfte 

Für die Unterbringung des Bundesheeres 

stehen Kasej"nenbe~:cer~~=<L~~..ß'..-eJ?-ö~lße 

Anlap;en all?~~2~ __ V:~J:'schi~_cl!lll~)!;vochen zur 
Verfügung (Beilagen 1 und 2 zu II/12) 

Das Bundesheer der 2. Republili: besitzt 

um ca 9, Regimentsunterkünfte w'eniger als 

das Bun':lesh8er deT 1. Republik. Die 

wesentlich höheren Anforderungen in 
/ 

bezug auf Werkstätteneinrichtungen 9 

Lehrsaalausstattungen und dgl.? haben 

darüber ,hinaus den Baubedarf des Bundes-·, 

heeres noch gesteigert. 

Bisher kOnnten nur verhältnismässig 

geringe Ersatzbauten erstellt werden. 

Die Masse der Baumittel \vurde für In­

stan~setzungen von Kriegs- und Alters­

schäden~ wie für ~IodernisierlJ-.-V).gen li....1J.d 
Wohnbauten verwendet. 

Damit das Bundesheer überhaupt mit den 

vorhandenen Anlagen'auskommen konnte 9 

.wurde zum sogenannten Stockwerkbetten­

belag gegriff~n. An manchen Stellen 

mussten durch Alpen- und Feldhüiten 

provisorische Unterkünfte als Übergangs­

lösung errichtet werden. 

Di'e An;t.~eYl fU:!:' die Fliegertr~l2J2.e und 
die LuftraumübeTliya9hLulg bilden einen 

besonderen Teil der Militärbauten 9 - vIeil 

sie mi t l!:insatzaufgaben unnü ttelbar in 

Verbindung stehen. Es, sind dies die Flug­

plätze samt Flugkontroll- und Sicherungs­

anlagen , . dazugehörige Hangars 9 Tank­

stellen 9 ~ierften9 Munitionslager und 
Anschlußgleise sowie Einrichtymgen für 

die LuftraumüberwachillLg und LuftwarnillLg. 

III-62 der Beilagen X. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 71 von 124

www.parlament.gv.at



Lager' 

Wohnuneen 

, 
.' 

- 66 -

Es handelt ,sich durchwegs Um aufwendige 
. Einrichtungen sovjohl in der Errichtung 

als auch in der Erhaltung. Ein Teil der 

Rollbahnen ist erne~e~ungsbedürftig. 

Das BuftdeBheer betreibt allein die 

Flugplätze. LANGENLEBA...-cu.\J 9 ZELTW:SG~ 

WR. NEUSTADT und AIGEH i.E. und in 
Verbindung mit zivilen'Einrichtungen 

HÖRSCHING lU1d THALERHOF 0 

Ein besonderer Engpaß besteht im De12ot­
we.senund insbesondere bei den Muni tions----- .-

lagerstä tten.o Auf die näheren Ausführun-
,gen im Abschnitt 11/9. wird, 

verwiesen. 

In·den Jahren 1956 - 1964 'wurden 
373 Wohn.EPß,..en auf genossenschaftlicher 
Basis gebau~, wobei aus dem Landesver- . 

, ' 

.teidigungs-Budget etwa 32,4 Mi~lionep.\ 

Schilling verwendet wurden. Weitere 169' 

Wohnungen, für die etwa 9.5 Mill, Schil­
ling erforderlich sind, befinden sich im 
Bau. 'Aus ·eigenen Mi ttelri, jedoch im Wege 
des Bundesministe'riums für Handel und 

Wiederaufbau, konnten 221. V/olmungen 
(Neu-, Um~ und Ausbauten) zur Vel~fügung 
g~stelltw~rden, ~eitere 26i sind' ~m~Bau. 

Trotzdem muß dieWohnungssituation für 
die, Apgehörigen des BlLndesheer~s als: 

kri~isch angesehen werden. Ca 2.QOO 
Ylohnungen stehen zwar für Angehörige 
des Bundesheeres und der Heeresver--. '\ 

waltung zur'Verfügung. Zur Zeit besteht 
aber ein dringender.,Wohnungsbedarf für' 

'. . 
ca 2.200 Familien vOn Angehörigen dei: r 

Bundesheeres und der,Heeresverwaltung. 
Über 4.000 Wohnungen, die ursprünglich 
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Bun.desgebäudever­
waitung 11 

- 67 -

lVlilitärpersonenyorbehalten waren, 
sind in den vergangenen Jahrzehnten 

'.,anderwstt:Lg_vergElben worden, davon 
, 2 -.342 an Privatmieter (siehe auch 
'Beilage 1 z~ 11/6). 

Die militärischen Bauten' werden durch 
'das Bundesministerium für Handel und 

Wiederaufbau mittels der 13u~d2~e­

\bäudeverwaJ:.!~~LII verwaltet. 
- ' 

,Für Instandsetzungs- und InstandhaI tt1.ngs .... 
arbei ten müssen, '-im den ~angel an Mitteln' 

. notdürftig auszugleichen, immer wieger 
Hilfskräfte aus' der Truppe herangezogen 

werden. \' 

13. Personelle Wehrkraft Die personelle Wehrkraft ergibt s~ch 
aus der durchschnittlichen Ausnützungs­
möglichkeit (Einberufungsquote) der 

.Beilage 1 zu 11;13-

B.eilage -1 zu TI/4 

Beilage 2 zu 11/13 

Beilage 3 zu II/13 

Geburtsjahrg!!:.~deren Stärke 
geg~benist (siehe B~ilage 1 iu II}3), 

und aus dem vorhandenen Kad~!p_~~~n~l 
(siehe ~eilage 1 zu 1I/4). 
Die Durchführung der Einberufung und 
deren Auswirkung auf d-ie Einsatzbe--

~Teitschaft zeigt Beilage 2 zu 11/13. 
Zu Vergleichszwecken wird die Situation 
im Ausland in der Beilage 3 zu 11/13 
aufgezeigt. 

14., Materielle ~Vehikraft Die materielle Wehrkraft ergibt sich 
aus den für Verteidigungszwecke ständig 
bereitgestellten und verfügbaren Mitteln 
und aus jenen Mitteln, -die im Bedarfs­
fall aus dem eigenen Land zur Ver-

, - , 
fügung gestellt werden können. 
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15. Territorio.le Or,gnniso.tion und Ergänzungswesen 

Terri toriale. Für alle AUfg"'.ben, die an ein be-

Orgo..nis2tioll 

.' 

Beilage 1 zu 11/15 

stimmtes, irerri torium gebunden sind, 

somit Ruch zum Zwecke einer weit­

gehenden Verwaltungsentlastungder 
. -" , "~ . ~.;~' . 

Einsatztruppe vvurde, boginnendmi t . 

dem 1.10.1962 1 die Territo~ialor­

ganis,'1tion aufgostell t und mit 

1.1.1963 in Funktion gesetzt. 

,Ihre Aufgaben liegen hauptsächlich 

cuf dem Gebiet 

der territorialen Verteidigung, 

der Vorbereitung und, Durchführung 

der Mobilm8.chung, 

. in der terri~oiialen ~eldzG~i~ 

und ~irtschnftsverwa~tung, 

der Sani tä,tsverwi?l tung, 

der milit~rischen Liegenschnfts­

und Unterkunft sverwaltung , 

der sozi~lrechtlichen Be~ 
1 - • 

treuung sowie der Bildungs­

und Kulturbetreuung, 

der Militärseelsorge und 

das Ergänzungswesen; 

ferner des:' Leistungswesens un,d inder 

Wahrnehmung der Zusammenarbeit mit 

der Zivilverwaltung. 

Die T~rritorialorgnni~aii6ri'üb~~zieht 

mi t den ~1iii tärkomInanden und Dienst­

stellen (Beilage 1 zu iI!15) lücken­

los das gesamte Bundesgebiet und be­

sorgt. so die Zusammenarbeit mit den 

politischen ,Behörden aller Ebenensowfu 

die örtlich gebundene Militärver­

waltung. 
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, Ergänzungswesen 
.- ..... ," . 

Beilage 2 ,z'qII/f5 

'\ ' 
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" 

"Das Etgähzungswesen ist vorläufig 

noch nicht~ in die Militärkommanden 
\ 

eingebs.ut.Hiezu wäre eine Novel-

11erung des Wehrgesetz,es nöti·g. , , 

Das Ergänzungsosen wird gemäß ,§ 18 

Wehrgesetz (WG) 1955 in jede~ Landes­
hauptstadt für das betreffende Bundes­

land durch je ein Ergänzungskommando 
als Behörde erster Instanz besorgt., 

.Vbn der.Ermä~_htigung" gemäß der 

'IDi1:i; t~r.i,sQhen Erfordernisse weitere 
Ergänzungskommanden zu errichten" 
deren' \VlrkUngsbereich 'ühEn::' eTri 'ein- '" 

zeInes Bundesland hinau,sgeht, wurde 
" bisher ,'kein ,G~bräudi gemacht. Die 

GliedGr~.mg des Ergänzun:gswesens zeigt 

B~ilage 2 zu 11/15. 

In allen 'territorialen Angelegenheiten 
, " ., - ,-;-' , .. _-." . - , 

, unterstel}.?n "d,:ie Ergänzungskommanden 
den jeweiligen Gruppenkommanden, die 

,I ihre territoriale Funktion über die 
Mili tärkommanden ausüben. ,In per­

sonellen und fachlichen Angelegen­
~eitcn~nterstehen die Ergänzungs­
behörden dem Bundesministerium für 

Landesverteidigung unmittelbar. 
\ ' 

In Vollziehung des Wehrgesetzes 

fuhren sie die Erfassung, Stellung 
und Einberufung der Wehrpflichtigen, 

sowie die In~pektion~n des Grenz-
, , 

schutzes durch und wirken bei dessen 
Instruktionen und bei der Vorbereitung 

I 

des Einsatzes des Bundesheeres gemäß' 
§ 2 desWeh,rgesetzes mit. 

Im Hinblick auf besondere geographische 
und landsmannschaftliche Gegeben-
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. heitep-, sowie den Arbei tsumf~l!lg., ... 
sind in vier Ergänzungsbereichen 

Außenstellen d.er Ergänzungskomman­

den eingerichtet, denen jedoch 

keine Behörderrfunktion ·zukommt. 

Seit Aufstellung des Bundepheeres 

wurden von der Ergänzung übe+ 

420.000 Wehrpflichtige erfaßt. 

16. Der Arbeits_ausschußiiMil(l~ili tärische LaJl.cesverteid:;"gung) 9 

Ergebnisse der-Zusammenarbeit mit anderen Ressorts usw. 

Konstituierung 
I 

Der Arbeitsausschuß "Mn,· der in dem 

vom Ministerrat beschlo~senen 

Organisationsschemafür di~ umfas­

sende Landesverteidigung vorgesehen 

ist, hat sich am 12. 10. 1962 

konstituiert •. Das in' ihm feder­

führende Buridesministerium für 

Landesverteidigung ist insofe!n von 

den in den anderen Arbeitsausschüssen 
federführenden Ressorts verschieden, 

als es ja als ganzes für die 

Bearbeitung der Fragen der mili~ 

tärischen Landesverteidigung von 

jeher besti~~t ist. Seine Arbeit -

und auch seine Zusammenarbeit mit 

'. 
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Zusnmm8narbeit 

Ergebnisse 
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anderen Ressorts. - hat daher dufch 

den B8schluß über die umfassEmde 

Lnndesvcrtcidigurg im Gegensatz zu 

den E~mder2n Ressorts keinegrundsä tz­

lieh nouen Akzente er.h21ten. 
, 

Die Zusammenarbeit mit den im Arbeits-

ausschuß ilM" vertrctcmen Ressorts 

usw. h2t zu eine~ Reihe von Ergeb­

nissen geführt, die, in verschiedener 

Form ,ihre'Yl Nicdex'sqhlßg f;J.nden.· Au~ 

die Gesetze, die der LQndesvertei~ 

digung dienen oder in dernm ihre 

Belange berücksichtigtwurdeu,und 

a.uf za.hlreiche for~lose Vereinbarungen 

sei nur allgem.ein Eingewiesene Da­

rUber hinaus wurden aber eine Reihe , 
, von Übereinkommen vom Bundesministe-

. rium für LandG::-"v~rt(ddigüng abge­
schlossen.' InsbesoTI~ere seien 

mehrere truppen solcher tber~in­

kommen angeführt, und zwar üb9r 

- Maßnahmen zur Beschleunigung der 

;Einberufung von, Wehrpflichtigen 

im Mobilmachungsfall (mit Bundes­

ministe;rium für V8rlcehr und Elek-

t· .' . t' .. t . t h't I,., 1 rlZl a SWlr ~c~~~ /~GnGra _ 

dirGktiü~ d8r Post- und Tele­

graph~:nvervml tung ,. General­

direktion der österreichischen 

BUl'ldei3bahnen~ mit Bundesmir:tiste-· 

rium für Inner0s 9 bzw. L2cndes..., 

;r-egierungen 9 Städ te-- und Gemcinde~ 
bund), I, 

Maßnahmen zur reibungslosen Be­

förderung von R~se~vistan~m Mobil­
machungsfall (mit 31:mdcsminist8rium 

für Verkehr uncl,Elektrizitäts-
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wirtschaft/Generaldirektion der 

Post- und Telegraphenver­

waltung, Generaldirekt~on der 

Österreichischen Bundesbahnen 9 
mit Bundeskammer dEr gewerb':'" 

lichen ~irtschaft), 
-.Benützung von Verkehrsflächen der 

Bundesstraßen (Landesstr~ßen)' 
für Zwecke der Landesverteidi­

gung (~it Bundesministerium 

für Handel und \iViederaufb~u, 

mit mehreren Landesregierungen), 

- Einteilung von Reservisten des 
Bundesheeres, soweit sie Zoll­

wachebeamte sind, 'zur Grenz­

schutztruppe (mit Bundes­

ministerium für'Finanzen) 

- Bindung von Schwerl ast1Nagen der 

Ös'terreichlschcn Bundesb2hnen 

für PanzErtranseorte des Bundes­
heeres '(mit Bundesministerium 

für V8rkehrund Elektrizitäts­

wirtsqhaft/Generaldirektion. 

der Österreichischen Bundes­

bahnen) • 

Nach Vereinbarung mit dem Bundes­

ministeriurn für Inneres erfolgt die 

Adsstattl1pg .d~r,Ex2~utive mit 

IViili tärkarten, um das Zusammenwir­

ken von Bundesheer, Gendarmerie 

und Polizei im Katastrophen-, wie 

im Bedr~hungsfall zu erleichtern. 

\ 
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IIL 

'B e r i8 h t 

über den Stand der 

Zivilen Landesverteidigung 

A. Grundlagen des Zivilschutzes 

1. Ministerratsbeschlu.ß vom 17.9.195'7 (Zl. l28.25b-6/57). 

Vorarbeiten durch 
. BFlfLV 

, ' 

Di~ ersten Vorarbeiten für den Auf­

bau des österreichischen Zivil­

schutzes wurden im Bundesministe-
.. 

rium für1andesve~teidigungge-

leistet. 'Im Jahre 1957' sbhaltete 

sich das ... B:u.n.d.e.smi:ntsterilA:m f1Jr' In.~. 

neres ein. Das Problem wurde dem 

Ministerrat unterbreitet~ der am·· . 
. , 

17.9.1957 dem Antrag.zustimmte~ 

"das Bundesministeriuin für Inneres 

zu ermächtigen 9 im EinvernGhmen mit 

. dem Bundesministerium für Landesver-, 

teidigung und. den 'sonst beteiligten 

Zentralstellen die Vorarb~iten füt 

eie Organisation eines Zivilschutzes 

in Österr,eich in Angriff zu nehmen~ 

mit dem Bundesministerium für Fi­

nanzen wegen Bereitste:llung der er­

forderlichen finaJziellEm Mittel und 

. mi t dem' B~ndeskanlzleramt wegen der 
'. I·· . ...... ....... . ..... " .. 

vertraglichen Anstel!:ung4es _e~fq~~ 

'. der.lichen Personals' in, Verbindung zu 

treten." 
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2. Ministerratsbeschluß vom 21.1.1958 (Zl.24.836-6/58). 

Im Sinne des obigen Ministerratsbe~ 

schlusses fand am 9.1.1958 eine Be"": 

sprechupg ,zwischen den Vertretern 

des Bundcsminis'-teriums für Inneres 
l 

und des Bundesministeriums für Lan-
, 'cl'esverie,idigung statt, bei der ver­

einbart wurde, einert neuerlichen Be­

'richt auszuarbeiten . und dem Minister­

rat vorzulegen. Auf Grund dieses Be­

richtes ha ~ dieBundesr.eg~e.rung am 
21.1.1~58 beschlossen, die Bundesmi­

nisterien für Inneres U:fJ.d'·Landesve:r-, 

teidigung zu ermächtigen, die Vorar.­

beiten zur Schaffung eines Bundesge­

setzes über den Zivilschutz fortzusetzen. 

3. Zivilschutz-Führungskomitee. , 
GrÜndung des 
"Führungskomitees ll 

'1958 " 

Aufgaben 

Org~nisationsplab 
f·ür Zivilschutz 
Bei10ge 1 zu 111 A/3 

Führungsgliederung 

Zur. Durchführung des obigen Ihnister-

ratsbeschlusses wurde ein sogenanntes 

"Fill1rungskomi tee il gebildet, das sich 

unter der Führung der Staatssekretäre 

Dr.Stephani und Grubhofer aus leiten­

den Beamten des Bundesministeriums für 

'Inneres und des Bundesministeriums für 

Landosverteidigung zusammensetzte. 

Das Führungskomiteebefaßte sich vor­

wiegend'mit Einzelheiten des von Be­

amten des Bundesministeriums für In­

neres und des Bundesministeriums für 

Landesverteidigung erstellten Ent­

wurfes eines Zivilschutz-Organisations­

planes und' mit dom'Entwurf einer Füh­

rungsgliederung (siche Beilage 1 zu 

111 A/3) 9 'ferner' mi t der Kompetenzab­

grenzung zwischen dem Bundesministe­

rium für Inneres und dem Bundesministe­

rium für Landesverteidigung. 

In Besprechungen vom 21.1.1958 und 

12.6.1958 wurden die Kompetenzen 

-. 
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-Kompetenzab­
grenzung 

( 

'I' '; 

\ 

75 '-

wie folgt geteilt: 

Gesamtkoordinierung des Zivilschutzesg 
, Bundesministeriumfür In:neres. 

Planung der Zivi~utzm.9..ßnahm~ 
Bundesministerium für Inneres, 

im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
-, 

riuinfür ,Landesnr.erteidi,gu.1.1K! 

Dem Bundesministerium für Landesver­

teidigung verblieben lediglich fol.­
g~nde Aufgabenbereiche:; 

]hli tärischer Luftwarndienst , 
mili tärische Luftraumübervvachung , .. 

Luftschutzpioriiertruppen. 

, \ ' 

4. Ministerratsvortrag -rom 13.6.1958 (Zl. 77.691-6/58'). 

". \ 

Das Führungskomitee veranlaGte einen 
Miniitetrntsvortrag, betreffend die 
für den A~fbau des ~ivilschutzes im 

Jahr~ 1959 notwendigen finanziellEm 
Mittel~Dabei wurde die Bereit­

stellung von vorer'st" 500 Millionen 
Schilling gefordert. Der An-~rag 
wurde in der Sitzung des Minister":' 
rates vom 17.6.1958 z'urückgestell t 

, ' , 

und später nicht mehr vom Minister-­
rat behandelt. 

5. Zi vilschutz-PlailUngsstab. 

IiZivilschutz­
Planungsstab" 
1959 -1962.-

In einer Sitzung de's Führungs­

komitees vom 20.2.1959 wurde die 
Bildung eines "Zivilschutz-Planullgs-

, 
stabes" beschlossen" welchem außer 
den Fachberatern des Bundes­
ministeriums für Inneres und des 
Bundesministeriums für Landesver­
'tetdigung Vertreter der anderen an' 

I ' 

,der: Organisation des Zivilscputzes 
'beteiligten Ministerien angehören 

sollten. 

III-62 der Beilagen X. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 81 von 124

www.parlament.gv.at



Arbeitsbereich~ 

Organi.sationsplan 
für den Zivil­
schutz 

Beilage 1 zu 111 A/3 

Budgetierung 

76 

Diese Maßnahme wurde damit begrün-:­

det ~ daf3 aie im Rahmen des. 2i vil-
, . 

schutzes zu treffenden VoraIlbeiten 

in meh~ oder weniger großem Umfang. 

die Belc:mge 811er Ressor~s berühren. 

,Der ii 2i vilschutz-.Planungsstab" be-

handelte ebenfalls vorwiegend den 

von Beamten ·des Bundesministeriums 
• I 

für Inneres und des Bundesministeriums 

für Landesverteidigung ausgearbei­

teten Zivilschutz-Organisations~ 

plan (Beilage 1 zu 111 A/3) in drei 

Sitzungen (16.3.1959, 17 .• 4.1959 
Und 22.5. -1959) 0 • Konl\:rete Ergeb-' 

nisse hat keine dieser.Sitzungen 

erbracht.' 

Die 4. Sitzung des Planungsstabes' 

fand erst am 10.2.1960 statt. 

Hauptthema war die Ausarbeitung 

e~nes 2ivilschutz-Miriisterrats­

vortrages und die Budgetierung für 

1961 . 

Hiezu wurden folgende Beschlüsse 

gefaßt~ 

a) Die Mitglieder des Planungs­

stabes werden die Bundes~ 

ministerien für, Inneres und für 

Landesverteidigung bei-der Aus-. - - ,'- "-

arbe~tung des Mintsterratsvor-
trages weitestgehend unter­

stützen. 

b) Die im Planungsstäb vertretenen, 

Ministe~ien werden sich an der 

Ermittlung des 2ivilschutzbudgets 

1961 beteiligen. ])ie' Feststellung 

des Bedarfes -sowie die Vertei­

lung des für Zivilschutzzwecke 
. , 

tatsächlich bewilligten Betrages 

'. 

• 
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erfolgt im Rahmen des Plarlungs-
." . \ ' 

. stabes. Vorulhmdesministerium 

für Inneresun<;l vom Bundes­

ministerium für Landesverteidi­

gung wurde tats2chlich ein 

J'ül1isterra tsvcrtrag konzipiert, 

der schließlich zum Teil als 

Grundlage für die Ausarbeitung 

des Ministerratsvortr2ges vom 

16.1.1962 diente. 

Als Budget für 1961 forderten die 

I',linisterien 260 iilillionen Schilling. 

Die nächste Sitzung des Planungs­

~t~besfand er~tam 23.2.1962 

unter Teilnahme von Vertretern der 

Bundesländer und des Städte-.und 

Gemeindebundes statt. 
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6. B~teiligung der Länder am' Aufbau des ZivilscJ:':.l?-tze§~~ 

Korn1?e~enz.~l.er Länder Eine Untersuchung der rechtlichen Seite 
in rechtlicher Hinsicht 

ZustimmUY':ß. zur Notwen­
digkeit des ZS 

Beilage 2 zu 111 A/6 

Denkschrift 

des Zi vilschut;,:;e~') hat gezeigt ~ daß die 

vüchtj.gsten ri~aßl1.ah'li(;n in die Kompeten2; 

der Länder fallen. 

Berel ts a;n 20 0 ~. 1959 fand die erste 

Besprechung zwische:n Vertretern des :Btm-

desministeLiums für Tnn:eres und des Bun-

desministeriums für Landesverteidigung 

mit den Ve~tretern der Blilldesländer statt. 

Damals '.raren d~ e Bundesländer nicht ge­

neigt 9 Zivj.lschutzkompetenzen an den B1Lnd 

abznt:-e-t8r." ])~e ~'Tctv~Tendigkei t des Ai.l.:.ioau­

es desösterreichischen Zivilschutzes 

""urde jedoch anerkannt (siehe Beilag'~ .2 zu 

111 A/6) 0 

Die Kontaktnahme mit' den Ländern f31 10 :U:'J.re 

Fortsetzung in der A1Jssendung ail1p.,,- '-;-j ,~-;.,-, 

schutzmemorandums an elle Lcmdeshavl)tI:c'Lt> 

t e 1.) D ° D k h . '" ~ ~, '" ° G~_·'lJ_·_(1._f' -lese en_. sc rl::" l, SO .. I._-,.1:;8 u.le ~l 

lage für eine gep~8~te Aussprache mit den 

I!andeshaul!cJ...e~G81.L suvde mit den Vertretern 

des Gemei.ndebu.Y1.Cles und~ des Städtebundet3 

über die grundsätzlichen Fragen des öster­

reichise;hen Zivilschutzes bilden. 

Eine Delegation~ testehend aus Vertretern 

des Bundesministeriums für Inneres und 

des Bundesministeriums für Landesvertei-

digung, besuchte jn der Zeit zwischen 

Februar ill~ April 1961 alle Landesamts- o 

direktionen? wrr Einzelheiten des Memo·· 

rand ums zu erläutern und das Ter::cai::i :,:'ür 

die geplante Besprechung mit den Landea­

hauptl~uten auf Beamtenebene vorzuberei­

ten. 

1) Denkschrift zur Frage des Zivilschutzes i.n Jsterre:Lcf.' wu.rde 
vom BMfI mit llvertraulich il gekennzeichnet 1)nl.~ ct::-lfH::'..':' .!.i.~(.;L.l.!J (:~ '.::> 

Beilage aufgenommen, 

" 

, 
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Q. 

7. Zlvilschutzenquete mit den Landeshauptleuten. 

Zivilsdhutzenquete mit Die Zivilschutzenquete mit den 
den Landeshauptleuten 7 2 6 Landeshauptleuten fand am 7.12.1961 .1 . 19 1 

statt. Teilgenommen haben· als 
maßgebliche Vertreter des' Bundes 

die Bu..'1.desminister AFRITSCH, 
Dr. SCHLEINZER, Dipl.lng.HARTMANN 

. und, staatssekretär Dr.KRANZLMAYR. 

Die Bundesländer waren durch je 
ein Regierungsmitgl~ed vertreten. 
Persönlich anwesend waren die 

Landeshauptle,ute Dr. GLEISSNER, 
ILG,Dr.LECHNER, LENTSCH und 
Bürgermeister JONAS. Für den Öster-

. reichischenStädtt~;bund nahm Stadt­

rat HELLER, für den Österreichi­
schen Gemeindebund Bürgermeister 

Dr. MOOSBRUGGER (DORNBIRN) an der 
'Enquete teil. 
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Erp-,;ebnis 

80' -

Das Ergebrlis, q.(3r Enql:t,t3te g 

a) Bejahung des Zivilschutzes durch alle 
Ver",treter der BundE;smilliste~ien1':t'an::" 

der, Städte und Gemeinden, sowie die 

Bereitschaft 9 im":aahmen der MögJich­
keiten am Aufbau eines öster~.Zivil­

schutzes mitzuwirken., 

bl)Praktische Maßnahmen sollen gegen-
\ über der Erörteru.ng der Rechtslage 

den Vorzug haben. Rechtliche Maßnahmen 

sollen erst nach Gewinm,mg praktischer 

Erfahrungen durchgeführt werden. Die ' 
, I 

Beschlußfassung 'über die durchzufÜhren-

den gr~dsätzlichen Arbeiten $011 dem 
zentralen'Planungsstab obliegen, in 

'den die Länder eingeschaltet'werden 
~ 

müsseno 

c) "Allgemeine' Anerkennung der Einhei tlich­

kei t ~: daher Planung unabhängig vori 
Kompetenzfragen' durch den zentralen 

Planungsstab, der durch Vertreter der 
Länder sowie des St\ädte- und Gemeinde­

bundes zu e:rgänzen ist. Die Gesamtko­

ordinier1.mg obli~t dem Bundesmini­

sterium für Inneres. 

d) Priorität haben folgende,Maßnahmen: 

Herausgabe ei:q.erAufklärungsschrift 
t _ -"\ 

und Schulung der leitenden Zivil­

schutzbeamten u...-ridführenden Zivil .... 
schutzfunktionare. 

e) Ausarbei tlmg von einheitlichen Richt-
, 'f 

linieri für den Se~bstschutz durch ,das 
Bundesministeriwn für- Ilineres. 

, , 
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Ministerr~tsbeschluß 
vom 23.1.1962 9 Ergeb­
nis der ~nquete vom 
7.12.1961 

- 81 -

Die-Ergebnisse der Landeshaupt­

leute-Enquete wurden von den Bun­

desministerien für Inneres und 

für Landesverteidigung dem Minister­

rat unterbreitet~ der die~en Be­

richt in der si tzung am 23.1.1962\ 

zur Kenntnis g~nommen hat. 

8. Minis terra tsbeschluß vom 20.2. 1962 (BlJIfIJV. Zl. 1 . 649-Präs/62) 

Das Bundesministerium für Landes­

verteidigung hat im Februar 1962 

im Ministerrat folgenden Antrag 

eingebracht~ 

Die Bundesregierung wolle die vor­

geschlagene Arbeitsweise für den 

Aufbau einer umfassenden Landes-

verteidigung zustimmend zur Kennt­

nis nehmen und alle Bun~ 
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Aufbau einer 
uTIf'assendEm Landes­
verte~qlß.1}-riß: 

Beilage 5 zu'II1 A/9 

- 82 

desministerien im Sinne des Vorschlages 

um :Mi t'c"rbei t ersuchen', 

DerrL.YJ.2.ch soll' die österreichische Landes':" 

verteidigung wie folgt gegliedert sein: 

1,11 li tärische Landesverteidiglli'1.g ,(Feder­

führlill[SBundesministerium für Landesver-

(Federführung 

, Bundesminii3terium fü"r Inneres) I 

wirts chCl,ftliche Land esver'teidigung (Feder­

führung Bundesministerium für Handel und 

Wiede:~aufbau) ~ 

geistige Landesverteidigung (Federführung 

Bundesministerium für Unterricht). 

Auf iedem,di~;3er Gebiete soll ein eigener 

Arbeitsausschuß, dem die Vertreter der' 

beteiligten Ministerien angehören? .e;..ebil-
det VJerdell., 

Die~GesEtilltkoorcl~~Üet'ung ob~iegt dem Bun-:-

" d~~f;Jmi:t1i::L~ el'~~2-ml, t.Ül~]J.:,}l'l.Sie Elyerteidigung im 
Binvernc;h2TIen mit dem Blilldesministerium für __ • ____ ..... ~. __ ........ _. ___ " ..... ~ .. _ •. "-- ..... _>-4~._ 

Inneres 0 

siehe Beilage 5 zu 111 A/9) 

'. 

B. T2tigkeit auf den Gebiete des Zivilschutzes 

Grundlagen Die Tätig~eit auf dem Gebiete des Zivil­
schutzes seit ~T:ebruar 1962 wird im wesent­

lichen durch die Ergebnisse der Zivil-
, , 

schutzenquete mit den Landeshauptleuten~ 

dl...:rch den diese Ergebnisse sanktionieren- .. 

den Beschluß des Ministerrates vom 230 

Jänner 1962 sowie durch den Beschluß 

des Ministerrates über die umfassende' 

Landesverteid:J:ß..ung, va? 20. Februar 196~ 
be s t ir.ll}lt • 

'*, 
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Konstituierung 
Arbei tsaus'schuß !I Z" 
13.12.1962 

Beilag~ 6zu 111 B 

Tätigkeit 
der ,-
Arbeitsgruppen 

- 83 -
Demnach wurden. in den· Planungsstab.für 

Zi vilschut~; Vertreter. d'er· I,änder und·· 

des Gemeinde- und Städtebundes auf~e~ 

nommen. 

Am 13.12.1962 hat sich d~r Zentrale 

Planungsstab als nArbei tsaus'schuß Z" 

otfiziell konstituiert. 

Der "Arbei tsausschuß Z" hat als. Unter-:­

gliederung fUr die einzelnen Arbeitsge­

biete des Zivilschutzes Arbeitsgruppen 

eingesetzt (siehe Beilage 6 zu 111 B) 

In den einzelnen ilArbeitsgruppen ll ~ 

den folgende MaßnaluIlen durchgeführt bzw. 

eingeleitet~ 

1. Organisati.on und Führung~ 

Führung Ein Organisations schema wurde vom 

. Beilage 7 zu 111 B/1 

Zusammenarbeit 
Bund 

Länder 

BezirkS'haupt­
mannschaften 

Arbeitsausschuß Z ausgearbeitet, ge­

'mäß dem- nunmehr mit der Einrichtung 

der Zivilschutzführung auf. Landes- 9 

.. Bezirks-' und Gemeindeebene stufen­

weise begonnen wurde (siehe Beilage 7 
zu 111 B!1) 

Vom Gesichtspunkt der "Umfassenden 

Landesverte'idigung" sind die vom Bun..:. 

desministerium für Landesverteidigung 

aU.f Grulld dieser Empfehlung. getroffe­

nen Maßnahmen von Interesse~ 

Die Zusammenarbeit auf Bundesebene 

mit dem Bundesnlinisterium für Inneres 

ist durch das Bundesministerium für 

Lanc1esverteidigung siC'hergestellt. 

Auf Landesebene ist das Verbindungs­

glied der jeweilige,Militärkommandant. 

Für die Bezj_rkshauptmannschaften wurde 

die 1\;ominierung eines stiindigen mili tä-

. rischen Vertreters angeordnet. Für d·ie· 
. , 

Gemeinde ist ein militärischer ~ertre-

ter dann v6rgesehen, wenn sich in ihrem 

Bereich- eine Garnison odei eine mili­

tärische Dienststelle befindet. 
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2. OrdnÜngs- und Sicherung'sdienst, Evakuierungen, Flüchtlingswesen 
"Studie über Flucht':'" Vom Bundesministerium für Inneres wurde 
bewegungen l1 

/ eine,Studie über IiFluchtbewegungen irp. 

Kriegsfall \i ausgearbeitet. Diese Studie" 
wurde mit dem Bundesministerium für 
Landesverteidigung'abgestimrilt., Uber 
diesen Fragenkomplex sind Besprechungen 

zwischen dem Bundesministerium für 
Inneres und dem Bunde~ministeriumfür 
Landesverteidigung im Gange: \., 

3. Soziale Betreuung, Sanitätß- und Sicherheitszorien." 

, \ 

Betreuung ,der Be­
völkeru,ng in 
Notfällen 

, \ 

""'Da auf diesem Gebiet die Gefahr besteht-;', 
, •• ~ j \ 

daß ,eine Ubersc?:ll-eidung mit der wi:rt-, 
schaftlichen Landesverteidigung statt­
findet ~ 'mußte zuerst eine ,grundsätzliohe 
Klärung herbeigeführt v~erd,en,'welche 
Aufgaben von derArbeitsgruppeIII' des 

Arbeitsausschusses nZli und welche Auf­

gaben von der zuständigen A~beitsgruppe 
VI des Arbeitsausschusses "Wli bearbeitet 

werden. Diese Klärung erfolgte mit Schrei­
ben ,des Bundesmini,ßteriums für', Inneres 

~// '. ' 

vom 20. Mai 1964, womit fsstgestellt 
'wurde, da~'sidh der Aufgabenbereich der 
Arbeitsgruppe VI auf den Einsatz und. die 

Sicherstellung von Arbeitskräften er­
streckt, Dieser Abgrenzung wurde auch 
dadurch Rechnung getrlg.gen,' daß der Ar-: 

, \, ,' .. 
bei tsgruppe VIe'in Zusa,tz "Arbeitsmarkt' 

usw. H beigefügt wurde. Demgegenüber wurde 
festgestellt, daß das Aufgabengebiet der 

Aibeit~g~up~e 111 sich nicht in der Be-, 
• _~ ,h 

'treuung der Obdachlosen erschöpft, son-

dern auch ~ie, Betreuung ~er Bevölkeiun~, 
soweit sie dem' Kreise der Flücl:).tJinge, 
angehört, umfaßt~ 

\ 
I; 

\ .', 
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San-: .und Sicher­
hei t-,szorieli-

,4. Sanitätswesen 

'Blu tsnend edi ens t 
.9:..esRo-ten Kreuzes 

IVIedika:menten­
bevorratung 

185. 

Sani täts~ und Siche:~'hei tszonen wer­

den im EinverndJ; 2TI mi.t d E~m ··Bund es~ 
I • ", ~ ", , .. ' 

ministerium für Landesverteidigurtg­

,zum gegebenen Zei tpunkt festgelegt~ 

A) Organisaticn des Sanitätswesens: 

Das BundesminisGeTium für Inneres 

hat dem Bundesminist(~riulYl für so­

ziale VerwaltunJ?; grun6~egende.Vor-­

schläge fUr die Organisation des 

Sanitätsdienstes unterbreitet. 

Ferner wurd'e das Hüte Kreuz finanziell 

in die Lage ~G:rS~t3t? den Blut­

spendedienst zu intensivieren und 

ein~n Vorrat an Blutplasmakonser­

venanzulegen. 

Schl~~ßlicb wurden mit den Bundes­

,J .. änd ern eingehend c, Besprech'Lmgen 

tiber die Frago der Medikamenten-

1)evorrat>~;rg geführt., Von den Län-

dern wurde einhellig anerka:rmt,_ 

daß in diesem Falle Bundeskompe­

t~nz in Gesetzgebung und Vollzie-

hung gegeben ist. 

B) Mi twirkmig ziviler Elli.riclitLlngen 

und Orr':&l"üsatio:~jE:n für den Mob­

und Einsatzfall b~irn Bundesheer: 

Beginnend mit 1958 wurde zwischen 

den Bundesministerien für Landes­

verteidigung 9 - Imieres und soziale 

,·t.·· '" 
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Mob-Bedarf des' 
Bundesheeres am' 
Sektor des San-=­
Wesens 

5. ABC-Schutz 

Überwachung 

Abgrenzung ver­
strahl ter· Gc:;bfete 

Dosimetrie 

Heranziehung 
der Exekutive 

- 86 -

Verwal tung versucht ,d'en Bedarf, 

des B~ndeshGeres an zivileri E{n-

richtungen und Or'ganisationen der 

öffentlichen und nicht öffsnt-

lichen Gesundhsitsverwaltung im 

Mob- tzw. Einsatzfall ~estzu-

I eg"C'11 ö 'JJu:ccL 6:i. e inzwischen er­

folgte UmglieCierung des Bundes­

heeres haben sich in den Bedarfs-

meldungen Veründerungen ergeben, 

sodaß eine endgültige Festlegun~ 

des Mob-Bedarfes zwischen den be­

teiligten Bundesministerien erst 

im Laufe,des J~hres 1964/1965 wird 

erfolgen kÖlll~.:n 0 

Der ABC-Schutz hat, folgende,Aufgaben: 

8,) Umfassende Überwachung d8s Bundes­

gebietes in der Atmosphäre, ferner 

der Gevvässer' sov'lie des Bodens und 

der Lebensmittel hinsichtlich de~­

Strahlu.ngsintensi tät. Diese Uber­

wach~ng findet a~ch in Friedenszei­

ten laufend statt. 

b) Organisatj.on von Einhei ten; denen 

die AbgJ::,enzung, eines verstrahl ten 

Raumes,dieFeststcllung der dort 

herrschendun Dosislelstung und unter 

Umständen auch die quantitaveAna­

lyse zufällt. 

c) Organisation all~r Maßnahmen, welche 

die Feststell'll'lg asr empfangenen Do­
. I 

iis bezwecken. (Individual- bzw. 

Gruppendosimetrie) 

Beim Aufbau ein8sZivilschutz-Strahlen~ 

schutzes. hat sich der Einbau der Sic~er­

hei ts exelniti ve als notwendig und zweck-
• 
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I 

, 

s:trahlenspür­
dienst 

Einheitliche 
Geräte 

87 -

mäßig erwiesen. Derzeit sind 105 
I - ,--

Strahlenspürtrupps .bei dei Bun-

desgendarmerie und 45 Strahlen 

spürtr~ppsbei der Bundespol~zei­

aufges~ellt,' ausgebildet, mit 

Strahlenspür{;c.::'äten 9 St;rahle.ns~hutz­

anzügen und Schutzmaskr:m. ausge-' 

rüstet. 

Ferner wurden die Spürtrupps mit 

Fahrzeugen ausgestattet. Für ~~e 

Ausbildung im Sii~hl~ri~~fi~di~ri~t 

wurde ein Simulatorgerät angekauft. 

Dieses Gerät ermöglicht eine realisti-' 

sehe AuiJbildung, da wirklichkeits­

treue Strahlenverhältnisse ohne An­
wendung radioaktiven Materials d~r­

gestellt werden können. 

, 
Von allen interessierten Stellen, 

wurden einheitliche Geräte beschafft 

sowie durch einen gemeinsamen Nor­

menausschuß einheitliche Begri.ffs­

bestimmungen und Definitionen auf 

den ABC-Schutz-Sektor ausgearbeitet. 

Diese Nomenklatur, die internatio-

.~ haIe Ai1crke.rmung fand, wurde dem 

. öste11 reichischen No:::-menausschuß im 

Bunde:::::ministerium für Handel und 

Wiederaufbau zur amtlichen Verlaut-

barungfür das {~esamte Bundesgebiet 
- wei tergelei tet. 

In m,ehreren Sitzungen dieser Arbei ts­

gruppe wurden einhei tliche 'Ala.sbi,}q~ngs-
. und Ausrüstungsrichtlinienfür ABC­

Spiirtrupps im Bundesl1eer, bei deI' Po­

lizei, Gendarmerie und Zollwache, 

beim ÖPili, ASB, bei den Berufs-und 

freiwilligen Feuerwehren era1'bei tet-. 
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'" 6. r'Veterinärw:esen 

Vet.Dienst' 

,7. Warn- und Alarmdienst 

Luftalarm 
'-

- 88 

, ,--, 

Das Bundesnünisterium, für Land-
~ " -

und ForstWirtschaft hat die orga-' 

nisatoriSdhen Grundlagen zur Auf­

stellung des Zivilschutz-Veterinär-

. dienstes und von Tiertransportsin­

heiten bei, den Ämtern der Landes­

~ regierungen ,ausgearb,ü tet'o 

Es fand'ert ü,ber die,ses Thema mehrere 

fachliche Be~prechungen statt; so 

wurde am 8.3.1g60~in einschlägiges 

Planspiel in der, Stiftskaserne durch­

geführt, an dem Vertreter der daran 

interessierten Mi~isterien sowie der 

imbbungsraume befindlich~n Landes­

regierungen, Bezirkshauptmannschaften~ 

Di'enststeJ,len des Bundes, der Länder 

und Gemeinden, der ÖJ?B, der Industrie, 

des Roten Kreuzes usw. teilnahmen.' 

Die t~chnischen Grundlagen für das 

Plansp~cl lieferte die Radargruppe, 

im Flakturm der Stiftska's erne ~ ~,eren 

Meßergebnisse in den Übungs saal ge­

leitet wurden. Die Gesamtleitung lag 

"in den Händen des Bundesministeriums 

f.ür Vorkohr- und E18ktrizitätswirt~ 

sch~ft. Das Planspiel hat eine Über­

sicht ergeben, welche Angaben sich 

die einzelnen Stellon von der Tätig­

keit dos Vlarn- und Alarmdienstes in 

einem Luftangriffsfalle erwarten. 

, 

.. 

, 
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• 

Wasseralarm 
\ 

89 -

D~r Arbeit~ausschuß ließ aus Mitteln des 
BundesministeriUms für Jnneres eine 

"P.ro b e-Wass eralarmstrec1c.~.i': ... i~;, K.~!(:,~.nertal 
,err:i.chtep.Diese Anlage ist se.it ca. 2 

__ . Jahren fertiggestellt, konnte je40ch wegen 

des:E,in~:pl:'~c)les des Amtes der Salzburgel~ 
Landesregierung . n ich t erprobt wer­

den, weil man eine Beunruhigung der Be­

völkerung befürchtete. 

8'. Aufklärung und Werbung,. 
Aufklärung u., 
Werbung 

Zivilschutz­
Schule 

. ' 

Die zentrale Schulung in'der .vom Bundes~ 
ministerium für Inperes gemeins-am mit dem 
'Bundesministerium 'für Landesverteidigung 
errichteten und betriebenenZivilschutz~ 

schule (Luftschutztruppenschule) Wilhelms­
kase~ne wurde im April 1962 begonnen. 

Neben allgemeinen Informationskursenwer-' 
den Kurse für Zivilschutzprobleme in der 

\ 

Landwirtschaft, Fachkurse für baulliehe 
Schutzmaßnahmen, für Strahlenschutz'sowie 
für Amtsärzte und Amtstierärzte durchge­
führt. Auch die Ausbildung von Veranstal­

tungsleitern des Österreichischen Zivil­
'schutzverbandes, und damit die erste Aus­
bildungsmaßnahme' auf dem Selbstschutzsek-. , 
tor wurde in Angriff genommen. 

Bisher haben rund 2.500 Personen (Beamte 
des Bundes, der Länder und Gemeinden so­
wie Funktionäre der Feuerwehr und des 
Roten Kreuzes aus den Ländern und Offi-
ziere der Sicherh~itsexekutive. und des, 
Bundesheeres) an den Kursen des Bundes­
ministeriums für Inneres teilgenommen. 

:Die Tendenz der Kurse geht'schrittweise 
.' , 

von der Aufklärung und. Gewinnung für den 
Zivilschutz zur praktischen Ausbildung 

über: 
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Vortragsreihen 

-:- 90 -

Vom Bundesministerium f.P~ Inneres 

wur.d~.n in den einzelnen Bundeslän­

dern bzw. in den Landesh~uptstädt8n 

eintägige. Vortragsreihen über den 

Zivilschut~ abgehalten. 

10. 

•• 
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.. 

- 91 -' 

9. Selbstschutz, erweiterter Selbstschutz. 
. . 

SelbstsQhut~kpnzept 

10. Bauwesen 

Schutzraumbau . 

technische Richt­
linien 

Den Kernpunkt aller ,Maßna1lplen 4es Zi-v-2-1::. 

schutzes bildet' der S3'lbst8cJ:H~t::..;. Nac:n 

sorgfältiger Prüfung di''?S~8 l?roblems ,. 

, Studium ausländ iG'8hc;~~' -};Jaf;;nabl'nen u:1:d 
\ .,', 

-.. 'wü3serischaftlichell Uütersu(~l1ungei11)\)Urde 
, , , ........ . 

vom BUIlcle sm:;"ni'st2:C i Lun' 'r'ur Inne'r.0'.ß'·e·in 

-'8 eJ'1J..~~~ s ch1J:~~~~~(J.P:~t;:R.~,_a~~ hear be i te t und den 

Ländern zVT'StelJungna:bme übermittelt. 

, 
Der Bund hat zusammen ' mit den Bundp.s-, 

ländern der Forschungsgesell.8chaft für den 

Vvohnungsoau 'den A11f-crag erteilt, tech­

nische Richtlinien fü~ die einzelnen 

Sparten des Schut,2Iraumbaues_ i:r,L,Ö.$.terr.e~<jl 

auszuarbeiten. Diese Rich~linillil BoJlGn 

dann in der einschlägigen 13.n.desgE'.3et'3ge­

bung ihren Niederschlag finden, G8S.::;tz-­

liehe Bestimmungen über die ir8:,::,pflicht·­

tung zur Errichtung von Schutz:r.1:ü,::.weYl tu 

Gesetzliche Verpfli-Ch .... Neubauten, bestehen c:le:c~'z,e,i,t .leg.'igl.ich 
tunß in Vorarlberg in Vorarlberg~ : ,.-----

. .~ ....... . 

Hingegen haben dL? Bunäesländ'2r Tirol) 

Ni9de:cC5::; G3rJ:eich und. 0c8l8rmark verfügt 9 

daß bei Lande~bauten. Luftschutzräume ein­

zuplanen sind. Auch bei ~erschiedenen 

Bu...'1desbauten~ so vor allem bet Neubauten 

fÜr d.le Si;che:-:,he:i.tsexekutive wurden , I 

die Belange des baulichen Zivilschutzes 

durch Einbau von Schutzräumen. berück-

sichtigt. 

Schließlich wurden bei der Votivpark~ 

garage in Wien ~., bauliche ~orkehrungen 
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getroffen, daß 'diese in einen strahlen, 

und trümIDersicheren Schutzraum"umge., 

baut werden kanna 

11. Technischer Hilfsdienst 

Technische Züge der 
Freiwilligen~euer-
wehren ~ . 

12 . . Brandschutz 

Freiwillige Feuer­
wehr (Feuer- und 
Bergebereitschaften) 

Die technischen ZUge ,der Freiwilligen 

Feuerwehren (FF) sowie dietechnis2he~ 

Dienste des Bunq8S, der Länder und der 

Gemeinden werden für die Hilfeleistung 

im Rahmen des Zivilschutzes herange­

zogen. Vom Bundesministerium für 

Inneres werden namhafte Beträge zur 

Ausrüstung der technischen Züge der 

FF zur Verfügung gestellt. 

Das Hauptgewicht liegt hier in'der 

Arbeit der Freiwilligen Feu~rwehr~n. 

Zur Hebung der Schlagkraft und zur Er­
leichterung des überörtlichen Einsatzes 

schließen die FeUerwehren ihre Wehren 

zu Feuer- und Bergeberei,tschafterl 

zusammen. Diese Bereitschaften sind 

Einhei:ten, die ebenso gegliedert sind wie 

die Luftschutzpionierk8mpanien des Bundes­

heeres?sie haben das Ziel der Pettuhg von 

Menschen bei Katastrophenfällen. Si,e sind 

daher derart gegliedert und zusammengesetzt, 

daß sie je nach Bedarf bei allen Arten ~on 
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Katastrophen zum ser'jste.ndi.gen binse,tz 

befähig~ sind. Das F9r~ziel ist hier im , ~~~~,~_,,~~,~,'~ ~,~....; ____ " .,~._, .. -L ~"~~" 

Bereich~der Bezirks.laatl:ptlYlannsch::'ci:'t eülo "'=- .. __ .". - n'_, _"_~""",;-._,,,_,--,= __ . ~'"*'-"'\,...._"'_ .. .,.,...-'..,=-+ •. =-_-__ ~...,..~=-~ .. _____ '_~-:- =-_.,.,...,..~ ____ ~_. 

Feuer-.und Ber.o'ebereitschaf't aufzustc=i,len. 
~- c-.-*--_ .. ;...Q.;: ~'. ____ =.-t..., .... - .. __ ,,~,.=-'.~-'-.""_~_~. 'IC".C-=--""=.-OOO" -".-, =..,,'""~, __ .. 

Derzeit bestehen i.n'Niederösterreich15, 

inOb8rös~err8ich7 SaJ,zburg und Steiermark 

je' 3 bis, 5 solcheI' Bereitschaften. 'Tii"'ol 

und Vorarlberg verfügen über Feuer- und 

Bergezüge. Die' ersts YJ.:l2!.lß einerd.erartigen 

F. u. B.-Berei tschaft fand ~!~:t2.J?_~L,~1j_?1 .. 

im Raume Lambach ( O_Q.2 statt. Eine Pill~_~.:...t~~-:: 

iibu-L!ß..,der F. u~J3~~ tsq~aft NÖ.-Ost •. 

bestehend aus 3. F" u. B.-Bereitschaf'ten 

wurde ~m November19~]~ iTIL~Er~~.9Ae:G_~. 
~atzen2 - A22-..~2?stl~al) durchgefÜhrt, 11'lJ;~ed.· 

1964 wurde .eine Einsatzühuü,~ der F ( :),. TI.-
~-,- . -_. ---~--='-'="""""_'-"";"":~"'-~~'--''-=--~-------''=-"'=~~ 

Berei tschaft vVels in Forrrl einer ;;':,\';.9-1"']11.::-:'. 

übunß. im Raume Lambach ci.urchgefUhrt< JJei 

allen Übungen' zeigten sich der hohe A'.w-

bildUJigsstand und die stete 

reitschaft. ' 

Einsa-ezbe·· 
) 

13. Schutz g~'l. Flutwel:j..~~_ 

Flutwell.enba·­
re chnur,:,g, --

Im September 1959 fand über Ersuchen der 

Schvveizcrische'yl Bundesregierung eine' }Je--. . . 

sichtigung der Vorarlbergor. Wasserkraft-

1Herke (lurch eine Schweizer Delegation _ statt. 

Daran nahmen auch Herren des Bundesminis'ter-

iums für Verkehr- und Elektrizitäts-

wirtschai't and Bundesministerium für Landes-

verteidigung teil.' Eiebei hiel tde,r' zu­

ständige Referent der Schweizer Delegation 

in Bregenz ein Kürzreferat üb8r di8 Pro­

bleme der Sicherung der Wasserkraftan­

lagen in der Schwe-iz., 

I 

In verschiedenen Besprechu:-ügen vmrde du"'-
, 

raufhin auch die Notwendigkeit -d.er :rnut-
wellenberechnung 'für Östo::."'r. Kraft\ver::s-
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anlagen, insbesonders für SpeiclJ.crl~raft­

werke, festgestellt und als vordringliche 

Maßnahme d"LlTch das I3undCE~rJ.inisterium f-[~iC 
- , 

Inneres und Bundesministerium für Lu.'ndes-

vertGidigun[~ 6.ie Berechnung der Flutwelle 

der Kraftwerksgruppe Kaprun geforö.ert, Zu­

nächst, wurde der Auftrag für die Durch­

führung eines ,Modellversuches dUl~ch die 

Technische Hochschule Wien, Prof. Grzywin­

S,ki, für' die KraftwerksgruPIJe Kaprun -in 

Auftrag gegeben; an den Kosten hief;5.r he­

teiligten sich die Bu~dcsrt1inisterien für 

Innere,?, Verkehr- und Ele,ktrizi tiitsvlirt..,. 

schaft und Landesverteidigung • Der ~lodell­

versuch, der in einer Halle der Gemoinde 

Vlien im Winterhafen stattfand, erstreckte 

sich nur von dem beiden Kraftwerksstufen 

Moserboden-Limbcrg bis zurSalzachtalenge 

bei Bruck a.d. Glock:nerstraße. 

Wei ters wurde im Jahre 1961 eÜ1G ICommi?sion, 

bGstehend aUE1 Vertretern der BundGsnlinister- ' 

ien f'Ur VCl~kehr-, und Elektrizi tä.-i:;swirtschaft, 

Lanc1esverteidigung und Land- und Forst­

wirtschaft, zwecks Einschuhmg in dßs 

Schweizerische Verfahren der Flutwellen-. 

berechnung nach Bcrn entsendet. 

Im Zusammenhang mit der geplanten 21"­

richtung des EnnskraftwGrkes Kastenr,ei th 

'wurden die FolgeE eines eventuell möglichen 

Dammbruches auch VO"'l zivili3chutztechniscilC'n 

C!t"'Ilc'lrUY11rt ~l'S -bc.,,-~·tn1'lt E"-' ne 17 0'-1"1-18'''1' 0' '1-U cl., :'1:} ..I....I....J...~ CLt.A..k. C;",A..L '-' , • ..L :\.. 111.!..J"..t}...) .1, 
!Jestehelld aus Vcrtrct8rn der Bundesminister­

ien'für Inneres und Landesvertcid=Lgung, be-
, . 

reiste einige :Male die voraussichtlichen 

Überflutungszonen, um die erforderlichen 

~: 
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Unterlagen zu sammeln .. 

Derzeit sind Flutwe~len~~_~~l'Ln_\1.-g:.ß.E:AljtE 
. , 

das Bundesbahn-Kraftwerk Stubache sowtle 

fltr clic Kraftwerks,O'rupTIe KalJrun bis in den 
.~_~ .. ~ •. =,_ .. _,,~.~,'~~-~'.~_- ".~~. ___ .,·~~· .• o~~ •• ~._, •• ~· .:J::" •. _._. _ .. ~,'._ -. ~'~ _~._,"~~,_ .. ," 

Raum Schv\Tarzach - St. Vei t ferti.crC1'estcll t • • ~~'=-~=~,~.~,~._~_.~_~=~~~_~~~ .. _._'~= ~.~_~.;.o..P..:._~ •.•. _~~ .. , 

Die Berechnun,O' einer mä,o'lichen Flutvrelle . ~_~._.~.= .. ~~.~._:;Q.~~,~~-._.,~'.P ____ ,= .. ~~-~.~._ .. _"_'~*'_'_'._=~ 

der K~2~rl\:e 'l.m~j(arJll2 _i_St..j.l~}.rlJ~J--.:'~-L 

ebenso die Fortsetzunp der Flutwellen-;;;........;;;;.."'-. ~~ .. ~_ ... -~,~=~--~. ~ ~~.,-~ 
E.2Ieclll]ung .. §"t.ulJache :-_,KaJ2..~yr-e=!:,,_. 4,c]?-.§ ... X..9l1 
Schwarzach,- St. Veit flußabwärts. Vom 

Amte der Tirolor Landesregierung vmrde 

beim BundesrJ;linisterium für Inneres eil~e 

Flut1i'!ellenberechnung für das Kraftwerk 

K~unerJ.9-l gefoJ;'derh 

14. Schutz der KulturG'üter. -~.-;;...~~;.............;-~-~.~-~,~~.~~=~_ •. 

Schutz der Kul tur-' 
.&:'="_'-o.-~~-~= __ '-.. ~'" 

@ter 

Gesetzliche 
Grundlagen 

Arel 6.. 3. 1964 ha't der Herr Bundespräsident 

,nach Gegenzeichnung durch die zuständigen 

Bundesminister q.ie~J5:onY~Jl,t;io~urfl, 9_C]:lut!? 

vonK:l:llturgut bei bew#J:nQjen~K_qll:t'lj.].t~~l:}.II. 

ratifiziert., so daß diese am 25. 6. 196+ 
" in Kraft tritt. Der Schutz der Kultur-

güter inl Rahmen des Zivilschutzes ist 

also. j ed~nfalls eine Sparte, dii3~oS_:hl1.~ 

ge\setzliche Re,ß,elung als GrundlaKe hA.,t..!. 

Die Vorarbeiten auf diesem Fachgebiet gehen 

'bis auf das Jahr 1957/58 /zurück; damals 

wurden die Probleme des Schutz.es von 

Kulturgut aufgegriffen •. 

Das Bundesministerium für Im1.eres h2.t an 

diesen Besprechungen und an den Vorarbeiten 

für die Ratifizierung dieses Abkommens 

,teilgenommen und die Arbeiten für elen 

Schutz der Kulturgüter durch Geldzu-

wendungen unterstützt. 
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Bergeorte 

96 -
) \. 

Auf diesem Gebiet ist noch eine ~ta12~g}-:. 
( . 

SiC1:lill:&.. und Klassifizicrup.ß durch' das 

Bundesministerium für Untorricht durchzu­

führen •. FernGr sind im Einvernehmen rui t 
i I 

dem Bundesminist~rium für Innereslli~d 
\ ,-

BundGsministerium für Landesvertoidigw.1.g 

Berges!§ll~n bzw. BGrgeorte für bowe.§;licll9~ 

K.~ris1.ß.Ytor: zu bestimmen. Als solche vmrc1en 

durch das Bundesministerium für Untorricllt 

bishor' die. Bergwerke Al tau3see und L~len 

1-estgelegt. 

! 

" 

) 

" 

r 
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15. HaushaI tSbevor:ratung '. 

16. Finanzielle Fragen 

\ , 

":, ",'; 

" ' . .. ' -'~-'-""~---

In Zusammenarbeit mit dem Blindes­
minlsteriurri. für Land- und;Forat­

'wirtschaft wurden Richtlinien für 
die Bevorratung in.österreichischen 

Haushaiten ausgearbeitet. 

Konkrete TvIai3nahmen zur Realisierung 
dieser Ri,chtlinien wurden bisher 

nicht· ergri,ffen.. , _ .. ' .. ,. 

Obwohl das Schwergewicht der Zivil­
schutzkompetenzen derzeit bei den 
Ländern liegt, haben diese bisher , 'mit 
Ausnahme geringfügiger Subventionen 

C" für den jeweiligen Landesverband des 
Zivilschutzverbandes, für dE?n Zivil­
schutz so gut wie keine Mittel auf­

,gewendet. 

\ 
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Auf Bundesebene wurden bisher für 

den Aufbau des. Zivilschutzes folgende 

Beträge aufgew~hd~t:' 

1958 S' 300.000,.--

1959 S 4,750.000,--

1960 Cf 5,000.000,--u 

""'1961" S 18,500.000,--

1'962 S 13,500.000,--

: 1963 S 11,500.000,--' 

Dem sei gegenüb~rgestellt, daß von den 

einzelnen Ressorts zur Durchführung 

dringlicher Zivilschutzmaßnahmen 

im Jahre 1960 93,000.,000. --
. . " ~ ......... , ..... ,. 

im Jnhre 1961 260,000,000,--

im Jrlhre 1962. 168,000,000.--

im Jahre 1963 173,000.000.--

gefordert wurde. 

Erläuternd sei 'angeführt, daß nach 

ausländischen Erfahrungen zum Aufbau 

eines Zivilschutzes im Anfangsste:.,­

dium etwa 10 % des Militarbudg~ts 

~enötigt werden, das waren in den ver­

g2.ngBnen J nhren im Durchschnitt rund 

200 Millionen Schilling pro Jahr ge-

wesen. 

Die vorhandenen Geldmittel vmrden 

dort verwendet, wo sie der Allge-
• I 

meinheit unmittelbar und am wirkungs-

vollsten zugute kommen: 

a) :Förderung der Feuerwehr zwecks 

Aufstellung und Ausrüstung eines 

eigenen technischen Hilfsdienstes, , ' ' 

dessen Fehlen sich bei größeren 

Katastrophen besonders nachteilig 

er~iesen hat. (~ 7,253.000) 

r. 

\ 
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,~b) Förderung des Österreichischen 

Rote~ Kreuzes zwecks Inten-

sivierung d6s Blutspendedienstes 
und Anlegung eines Vorrates von 

Blutplasmakonserven und zur An­

sCho.ff.ung von fahrbnren mediziniRchen 

Hilfs- und Rettungsstellen.(S 6,075.000) 

c) Ansch~.fJung von zwei Strahlenmeß­
wagen zur Messung_der Radioaktivität 

im ges'1mten Bundesgebiet. (" 4 rUll.) 

d) Anschaffung von Ausrüstungsgegen~ 

ständen und Fahrzeugen für die Auf­
stellung und Ausrüstung von 

8trahlenspürtrupps der Polizei und 

Gendarmerie. (8 9 9 545.000) 

e) Ankauf von lJ1rinkvmsscrberei tungs­

anlagen zur Aufrechterhaltung 

der Trinkwasserversorgung in ver­

seuchten Gebieten. (5 36(.000) 

f) Ausbau und Ausstattung der Luft-
'r . . 

schutzschule in der 'TVilhelms­

kaserne. (8 2,600.000) 

g) Ausbau der bestehenden Lebens­
mitteluntersuchungsanstalten' zwecks 

Prüfung der Lebensmittel auf 

Rad~onktivität und chemisch-biolo-' 

gische Kampfstoffe. (5 3,300.000) 

h) Baulicher Luftschutz Schaffung der 
baulichen Voraussetzungen für die 

~pätereAusgestaltung der Votiv­
pnrkgarage zu einem strahlen­
sicheren Schutzraum.; Erriohtung von 
, \ 

trümmer-und s trG.hlen.sichere'n 

Schutzr~umen in verschiedenen 

Bundesbauten. (8 13,400.cO:-·) 
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i), 'L?rkehrungen zur Sicherung von 

T%!sr~rren durch Flutwellen­
berechnungen und Errichtung von, 
m 1 (n 2 ~~0 n~n) 11 arnan agen. :0 , b\.Ju • '_ ,J 

j) Förderung des Österreichischen 
Zivilschutzyerbandes, womit dieser 
in die Lage VGrsetzt wurde, mit 
der'z·ivilschutzmäßigen Aufklärung 
der B6völk~rung zu beginnan.(S 850.000) 

I '.' "", .. , 

k) Beiträge zu Maßnahmen des Kultur­

ßüterschutzes.(S 400.000) 

, 

, / 

, -s' 
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IV. 

B e r ich t 

üper den Stand der 

Wirtschaftlichen Landesverteid.igung~_ 

Ki::msti tuierun.,ß 

Bedrohungsfälle 

\ 

Der ~inisterr2t hat in seiner Sitzung 

vom 20. Februar 1962 für den Aufbau 
, 

der umfassenden Landesverteidigung 

einen verbindlichen Organisations­

plan beschlossen, wonach für den 

Bereich der wirtschaftlichen Landes-

verteidigung das Bundesministeriwn 

für Handel ~ndJiederaufbah feder-

führend ist. Im Sinne dieses B~­

schlusses vvurde beim Bundesministeriuril 

für Handel undvHederaufbau am· 

19. Juni 1962 der Arbeitsausschuß ,lW" 

konstituiert, der hiebei als Grund­

lage ~einerArbei i<en ei.n iiArbei ts~­

programm;'; beschloß. 

Das "A"'r b e i_t s pro g r::l m m 

des Arbeitsausschusses flir wirt-
-

schaftliche IJandesverte·idigung ii 

geht von drei g~:,unds3.tzlichen 
v~ l' ~ .~ ~ - ~ ~ 1 l' C h k e i t e n ~ ___ '? c.: ;_ L 111 i ... } r.;:? -L... ..L 

aus, deren wirtschaftlich nachteilige 

Folgen durch geeignete Vorkehrungen 

zu verhüten oder zu vermindern 

wären: 
a) inte.l'nationale Spannungszusfunde 9 

die als Ausdruck oder Folge inter­

nationaler Konflikte wirtschaft­

lich zu erheblichen und länger 

.dauernden Einschr2ukungen im 

Außenhandel, dabei insbesondere 

in der ~ersorgung mit aus lands ab­

hängigen Rohstoffen, Vorprodukten 

und Ersatzteilen führen, darüber 
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hinaus zu Anderungen in Struktur . ) 
und Ausmaß des Fr.el::;denverkehrs. 

b). Neutrali tätsschut~ bedeutet" bei 

·Gefahr oder im Falle fre~der 

tconf1ikte die unverzügliche mi1i­

täris9he Abwel'tl' (3il'leG tbergreifens 

auf Österrei~h vorzubereiten, 

wodurch die ~inschränkungen des 

• WirtBchaftsverkehrs,~n ihren Aus-

wirkungen durch militärische Ver­

teidigungsvorkehrungen noch ~-:. 

stärkt werden. Gebietsweise :t:rot­

stände durch Fehltreffer oder 

Fernwir1rungen von Kämpfen in 

Nachbargebieten sind in Betracht 

zu ziehen.' 

c) Verteidigungsfälle umfassen alle 

A~ten aktiver militärischei Ab­

wehr von gewaltsamen Handlungen, 
die das "Gebiet oder fIohei ts~echte 

Österreidls verletzen würden. 

Damit wird die Wirtschaft in 

Räumen, d~e zum Kriegsgebiet 

~verden, der 'E:"nwirkung von Kampf­

handlunge~ ausgesetzt sein, wo­
durch die Gefahr gebietsweiser 

Notstände vergröBert wird. 
I 

Zwischen diesen verschiedenen Krisen-

lagen besteht ein ~nnerer'~usammen-, 
hang -im Sinne einer in aer Rege~, 

/ nur graduellen Differ~nzierung der 

notwendigen Maßnahmen. :Das Arbeits··· 

'programm legt d::-l,her ein 11 e i t -­

I i c.h e A n n a 11 m e n fiIT 
,die Bearbeitung der wirtschaftlichen 

Problemstellungen fest und sieht, 

von einer getrennten Bearbeitung, 

der erwähnten Kr~senmöglichkeiten 
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ab. Die sich als notwendig ~rgebenden 

Maßnahmen wären dann im Ausmaß ihrer 

praktischen Anwendung den Jevleiligen 

Gegebenhei tell des K~~::,~.eAf:'lll~~3.~Y.-: 

passen 9 was keiner neverlichen Unter­

suchung auf Flammgsebsne b·sdarf. 

Die ~lanungsarbei-ten der wirtschaft­

lichen Landesverteidigung gehen daher 

von einem vollkommenen Abschluß des 

Bundesgebietes von seinen ausländischen 

Wirtschaftspartnern sowie einer 12.~ I 

dieses Abschließungs~ustand~s V6h 

einem Jahr aus. Wen:::l dieser Annahme 

voraussichtlich auch nur theoretische 

Bedeutu:llg zukommen Clürfte 1 kann doch. 
nur a~f dieser Basis als Nodellfall 

; eine exakte Planung entwickelt werden; 

die in graduell gestufter Anwendung 

geeignet ist, ih der Praxis allen 

Störungsmöglichkeiten zu begegnen. 

Darüber hinaus sieht ~'ls Arbeitspro­

gramm eine Gliederung nach Ylirtschaft'·,· 

lichen 7 legislativen 9 administrativen 

-und finanzielle~ ErfoTd6irii~8en-~~urid­

sätzlich vor. 

o r g a n isa t ü T' i s chwuI'de 

im A.rbej tsprogramm' cüe3chaffung von 

7 A r b e' i t s g r u p p e n vor­

gesehen~ die sämtliche bereits kon­

stituiert sind: 

Arbeitsgruppe I' - Gewerbliche Wirt 2 

schaft - GüterpToc}u}ccioy.1. und 
-versorgung 
(~onstituiert am 9.Juli 1962) 

Arbei tsgruppe II .- Ernährungswirt­
schaft-, Nahrungsmittelpro·., 
duktlon und -versorgun,g 
(konstituiert am 25,Juli 1962) 

, 
Arbeitsgruppe 111 - Bauvrir-tsc!J8ftliche 

Erfordernisse 
(konstituiert am 12.Nov.1963) 
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Tätigkeit 

Sofortprogramm 
. Beilage IV /2 

\ 

104 -

Arbeit~gruppel I; B0h~rdliche Ver-
" '. t(:ü~ungsorganisation für 

Konsumgüter und Lebens­
mittel an die Bevölkurung 
(konstituiert 'am 28. Nov. 1962) 

Arbeitsgruppe V - Soziale Fragen . 
(konstituiert am 28.Nov.1962) 

Arbeitsgru~ne VI - Finanz-, Budget-
.' 'u;'d Währungsfragen 

. (konstituiert am 28.Nov.1962) 

• Arbeitsgruppe VII - Straßenverkehr 
. . '. \ (konstituiert am 12.NQv.1963) 

\ . . 
Die l\1i'tglieder des Arben tsausschu'Sses 

wurden unter anderem über die legisla­

tiv und organisatorisch bestehenden, 

Vorsorgen des Auslandes informier't. 

Grunsätzliche Stellungnahmen wurden 

hinsichtlich ~~r Gesichtspunkte ab- / 

gegeben 9 die vom Standpunkt der 

wirtschaftlichen Landesverteidigung 

im Ji1alle einer Integration (EVm) 

zu beachten sind~ Legislativ wurden 
Informatj.onen über das österr~ichi­

sehe Notst~ndsrecht der Bürgermeister 
,äusgearbei tet sowie ei'n I S 0 f 0 I' 't -

P I' o.g I' a m m (letzte Fassung 

Oktober 1963), welche~ all~ Maßnahmen 

zusammcmfaßt, die unter den gegen-

'wärtigen rechtlichen und administra­

tiven Voraussetzungen sofort durqh­

geführt werden könnten, um Störungen 

entgegenzutreten . 
. . . / 
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Bevorratungsplan 

Bisherige Tätigkeit 
der Arbeitsgruppen 

"t . \ 

1 , ' 
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DGr d.:~:J?I:;i ts:::msschuB il'Vl" . .hst bis 

zum 24. April 1963 einen B e-­
vor rat· u· n g sp' I a n 1) 

erarbeitet~ der materiell und 

'finanziell das Ausmaß der notwen­

digen Vorratshaltung an'ausländi-:­

sehen Roh- undHilfSstoffcn~ H~lb­

'fabrikaten und Ersatzteilen ein-
" 

schließlich des Ernähr,ungssektors 

feststellt, um bei Ausfall sämt-

11chör Auslandsverbindung6n die 

Aufrechterhaltung einerseits eines 
, . 

angemessenen Lebensstandards. der 

Bevörkerung'~ anderers,ei ts der 

Produktion bzw.' eines 'm~glichst 

,h()hen Beschäftigungsstandes auf 

,die Dauer eines Jahres sicherzu­

stellen. 

Aus der Tätigkeitde~ einzelnen 

Arbei tsgruppen ist hervorzuheben~ 

Gewerbliche Wirt-

Ein wosentlicher Teil der Ar- ' 
'beiten zum Bevorratungsplan 

fiel ~n den Arbeitsbereich die­

ser Arbeitsgruppe~ die sich 

bei Vorliegen-eines Regierungs­

beschlusses-auch mit den legis­

lativen und administrativen 

Vorberr:;l tu~gsarbei ten 'Zu befa~-:­

s'en haben wird. Von der' Ge-' , 
schiiftsführung werden die Grund-

, lagen, für eine Bnergieversorgungs­

planung .zusammengestell t ~die ' 

1 )'llnterliegt der "Geheimhai t~ng!i ~ 
daher nicht als Beilage b~igefügt. 
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selnerzeit ebenfalls die Ar­

~eitsgruppe besch~ftigen wira. 

Arbeitsgrupn8 11 (Rrn~hrungswirt-
. . . schaft) : 

Unter Federführung des Bundes­

ministeriums für Land- und 

Forstwirtschaft laufen auf 

Länderebene Untersuchungen der 

. Versorgungsverh~ltnisse am Ge­

treide- und F·uttermi ttelsektor, 

welche ·in ihrer Zusammenfassung 

die Grundlage' einer Versorgungs-­

und Vörratsplanung im einzelnen 

bilden werden. Auch diese Ar­

beitsgruppe waF maßgeblich be~ 

der Erstellu~g; des.Jj~vorratungs.:. 

pl~pes beteiligt. 

-Arbettsgruppe 111 (Bauwirtschaft ) : 

Derzeit befaßt mit der. Unter­

suchung der Kapazitäts- und 

Produktionsverh~ltnissG am Bau-

stoffsektor sowie mit einer Be­

standserhebung der in Österreich 

vorhandenen Baumaschinen und 

-geräte. 
, 

ArbeitsTup e IV (Behördlicher Ver­
teilungsaprarat : 

~ri zahlreichen Besprechungen der 

Gesch~ftsftihrung war ~s mögli6h, 

eine den Ausschußmitgliedern 

vorgelegte Arbeitsunterlage zu 

einer·iiPlanung für die Ausgabe 

von Bezugsberechtigungen ~m 

KrisenfalM' zu ent~ickeln, iu 

j". 
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deren Beschlußfassung die 

Arbeitsgruppe für 17.Juni 1.J, 

eingeladen wurde. Einen we­

sentlichen BeitraG zu dieser 

Planung stellte die Arbeits­

gruppe 11 (Ernährungswirtschaft) 

bei der Ausarbei!~ng der Lebens­

roi ttelkart8L" . 

Arbe~tsgruppe V (Soziale Fragen): 

Ihre Hauptartfgabe bildet die 

.. Sich~rstellup-g des Kräftebe '-

aarfee der Wirtschaft im Not-

fall •. :Oas Bundesministerium 

für soziale Verwaltung als 

federführend für diese Arbeits­

gr1J-ppe befaßt s~ch gegenwärtig. 

mit der Erarbeitung der erfor­

derlichen Kriterien und IVIö,g­

lichkeiten für die praktische 

SicherUllg. der notwendigen' F'rei­

stellungen (früher "ukil-Stelluhgen). 

Angestrebt wird ein System, das 

der Wirtschaft ein ausreichendes 

'Mitspracherecht sichert und eine 

Befreiung der wirtschaftlich8n 

Schlüsselkl'äft,c: unt8T Vermeidt~ng . 

'bürokratischer Melde- und Regi~ 

strierpflichten ermöglicht. :Oie 

Arbeitsgruppe wird sich weiters 

mit den Auswirkungen a~lfälliger 

ProduktionseinschränkungEm auf 

I dem Arbeitsmarkt sowie den Folgen 

bei Ausfall der ausländischen 

Arbeitskräfte zu befassen haben. 
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Arbeitsgruppe VI (Finanzen- Währung): 

Entscheidende Mi taro cd t bei dar 
. . 

finanziellen Bearbeitung des 

Vorratsprobclms, wobei das 
. . 

Bundesministerium für Finanzen 

federführend innerhalb der, 

Arbeitsgruppe ist. Derzait ist 

das Problem der G:.~ldvcr8orgung 

der TruppG tu Ernstfalle in 

Bearbeitung. 

Arbei tsgru.ppe VII (Straß~nvcrkGhr): 
Abgeschlossen wurde ein YlEin­

schränkungsplan für den Straßen­

v!2rkehr .im Krisenfall", zu dessen 

Beschlußfassung die Arbeitsgruppe 

für den 17 • Juni 1. J. zu c"'iner , 

Sitzung eingeladen wurde. In Be­

arbeitung Gtc~cn die rechtlicihen 

Voraussetzungen zur Durchführung 

des Einschränk'ungsplanes • Glcich-

" ·zei tig werden' die mi t der notwen­

digen Treibstoffrationicrung ver­

bundenen Vorarbeiten in Angriff 

genommen. 

Auf einer Reibe von Gebieten be-sc"tehen 

b.ereitsGesetze, di~ Ma ßn2.hm cm. auf dem 

Gebiete' der wirtsc1iaftlichen Landesver~ 

,teidigung ermöglich6n (s{ohe Beilage 

IV/2) .pür alle '~brig8n Maßnahmen feh­

len rioch die ents~rechenden G~setze. 

, I. 

" 

'~'. 

(" 

l 
{ 
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V. 

~.!'.2-~J?----! 
üb~r den Stand der 

Geistigen landesverteidigung. 

Vorarbeiten 

- Exekutivkomitee 

Beilagen V/1 - V/5 

Der Koristituierung des Arbeits­

ausschusses "GII gj~lgen eingehende 

Vorarbeiten voran, dB. zunächst ein 

Konzep~ fÜr die Zielsetzung der 
Geistigen Landesverteidigung ent­

wickelt werden mußte. 

Diese Aufg~be wurde durch ein 

Exekutivkomitee 'übernommen 9 dem 

Beamte aller Sektionen des Bundes­

ministeriums für Unterricht,sowie 

der nominierte Vertreter des Bundes­
ministeriums für landesverteidigung 

angehören. 

Über Initiative dieses Exekutivkomitees 

wurde im ,Juni 1963 im Bundesstaat·­
l~chen Volksbildungsheim liST. VVOLFGANG;I 

in STROBL eine Enq~ete des Bundes-. 
ministeriums für Unterricht zum' 

Thema Irprobleme der GeistJ-gen La1'1des­
verteidj_gung"- durchgefÜhrt. 

Hiebei wurden in 4 Arbeitskreisen 

Refera~e zu Grundsatzfragenabge­

halten und nach eingehenden Diskus-­

sionen zu Vorschlägen für die künfti,ge 

Arbe~tsweise zusammengefaßt. 

(Beilagen V/1 - V/5). 

Mit den Aufgaben der Geistigen Landes­

~erteidigung sind demnach in folgen- ' 

d~n Bereicheri·befaßt, 
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Vorhaben 

\ 
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Arbeitskreis I Schulwesen2.:. 

Arbeitskreis 11 - HQchschule& 

Arbeitskreis 111 - Volkserziehung 
(außerschulische 
Jugenderziehung? 
Volksbildung und 
Sport) 

Arbeitskreis IV Publizistik,"";':'" 

Auf Gr~nd,dieses Arbeitsergebnisses 

konrite·d.ie·K()ns~j. tuis2"ung des Aroei ts­

~us~~husses liG\i 2.1:'1 1,1. Noveilloer 1963 

vor sich gehen, zu der maßgebliche 

Persönlichkeiten aus dern Kreis der 

Behörden und volksbildender'Insti;;;;''' 

'iut{onen herangezogen wurden. 

Aus diesem Anlaß konnten die Vor-. 
/ 

schläge der Arbeitskreise den ein-

zelnen Teilnehmern überreicht und 

einer'ersten ·Diskussion unterzogert 

werden, während die schriftlichen 

Stellungnahmen in der Folge bis zum 

15~ Februar 1964 erbeten wurden? die 

mi t einer einzigen' Ausnahme (Öster-. 

reichischerBundesjugendring) als 

posit1v zu b~wa~t~n sind. 

In einer weiteren'Sitzung'des Arb~its­

ausschusses IIGii sollte nach Berück­

sichtigung dieser 'Ste~lu~gnahmen 
die Initiative zur Aktivierung der 

Geistigen 1andesverteidigung durch 

Aufträge an cu. 9 in Frage, kommenden. 

Stellen ergriffeh werden. 

Durch die Neubildung der Bunde,sre­

gierung. beeinflußt, kormte diese 

2 •. Sitzung noch nicht stattfinden_, 

Es ist jedoch in AU:iS:icht genommen 
, ,. 

für diese in nächster Zeit einen 

Termin anzusetzen. 

:,, 

• 

.. ' 
(' 

\ ' 
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Darüber hinaus ~eabsichtigt das 

Bundesministeriumfür Unterricht 
, . '. . 

auf dem Gebiet der Geis~igen Landes~ 

verteidigung noch folgend~ weitere 

Maßnahmen zu verwirklichen~ 

1. Abhaltung von Seminaren für 

Lehrer 9 Erzieher 9 Jugendf'Lihre'r, 

Volksbildner, Sportfunktionäre 

usw. 

2. Aktivierung der Publikationsmög~ 

lichkeiten in Presse, RundJunk, 

Film, Fernsehen. 

3. Förderung der Herausgabe eines 

Pressedienstes, der Vom Haupt­

verband der·österreichischen 

Buchhändler übernommen werden 

, " soll. 

4,. Herausgabe einer Informationsbuch-, 

reihe mit der Zielsetzung, 

wichtige Kenntnisseüb~r die 

geistige~ Grundlagen Österreichs 

in Kreisen. der reiferen Schüler 

und Studentenschaft, der Leh!er 

und Erzieher, der Familien, 

der~ Jugendgemeinschaften, der 

Volksbildner, der Sportfunktio­

häre, der ~resse usw. verbr~iten 

zu helfen. 

Alle diese .Aktivitäten sind natürlich" 

davon abhangig, daß die notwendigen 

finanziellen Mittel sichergestellt 

werde~ l{onnen .': 
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VI. 

B e r i c 11 :t 
über den Bereich des 

Sonderausschusses für ;;Verkehr und i Nachri<?.p._~~}TI~esenii 

Konstit'uieru~ 
Sonderausschuß 

'Unterausschuß fitr 
"Eisenbahnverkehr i1 • 

Arbeitsprogramm 

Bisher'ige Erßebnisse 

Der Sonderaussdhuß für Verkehr und 

\ Nachrichtenwesen wurde im' Bundes""", 

ministerium für Verkehr und Elek'tri·" 

zitätswirtschaft Rm 12. Juli 1969 
; 

konsti tuiert., 

In dem am 14.' Februar 1963 ins Leben 

gerufenen Unterausschuß für den 

Eisenbahnverkehr wurde ~isher das' 

folgende .Arbeitsprogramm .behandel t~ , 
1. Evakuierungsangelegenheiten 

(Mobi1machung) , . 

2. Aufrechterhaltung des Bahnbe-
triebe 8; Fjröc~ t zt:rakticll, 

3. Sicherung der Bahnanlagen, 

4. Instand.setzung von Bahnanlagen" 
5~ Sicherstellung'der Betriebsstoff-

und Ersatzmaterialbevorratung, 

6. Funküberlagerungen bei Ausfall 
de e-. 1;' "' ...... nspre n1·'TI (-'t~e '"' ~~~ .L !: ..... ..:.. . \J...L;.. J.,-, .!.J Q 9 

7. Vorbe'rei tung und l)lanung bau-, 
licher' Ma,Snahmen zum Zwecke 
der Landesverteidigung, 

8.' Transportraumbeschaffung (Be­
sbhaffunggeeigneter Fahrbe­
triebsmittel) , 

Die Ergebnisse dieser Studien wurden 

zum Teil bereits ausgewertet. Es 

zeigte sich jedoch, jaß eüe Eisen­

bahntransport,pro bleme im allgerrieinen 

vor der Kenntnj.s isr Ergebnisse der 

-anderen Arbeitsgruppen nur in einem 

gering~n ~aß~ ei~e ~efriedigende 

. Lösung erfahrer können, Die Eisen­

bahnverwaltung wir:d jederzeit be­

strebt sein, dan Betrieb in vollem, 
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Umfang aufrecht zu erhalten und den 

Bedarfsträgern zur Verfügung zu 

st~llen, umso mehr~ wenn es gllt, an 

Aufgaben der Landesverteidigung 

mi tzuwirken. Aus d ies8r Erkenn-tnis 

haben auch die Bundesländc;r in einer 

Besprechung des A~beitsausschusses 

für zivile I,and8::nre:c-~eidigung am 

27. Juni. 1963 einhellig bekundet, 

daß sie s5_ch _ außerstande sehen, vor 

der" Erstellung der Landesgefahren­

pläne eine S:ellnngnahme zum Arbeits­

programm 'des Unterausschusses -für 

dep Eisenbahnverkehr abzugeben, 

Auf einem Tei 1 gebiet, kam es aber 

durch grundsätzliche Vereinbarung 

_ zwischen dem Bundesministeriumfür 

Lande~verteidigungund dem .. Bundes· .. 

ministerium für Verkehr und 

Elektrizitätswirtschaft zu einem 

sehr wesentlichen For~schritt. 
, 

Darnach wird dem österreichischen 

Bundesheer die Mögl~.c~keit gegeben 

werden,- seine P§-n~~::f'}':::ti:npfwagen der 

Type .M60. deren 2..2JörderuI]f. auf der 

;?isenb&h:Q. rü t den \Torhandenen -Wagen 
- -

nicht möglich ist, gleichzeitig 

mi t der Trul?pe und ohne Vel~z~ zu 

befördern. , 

Zu den beim Unterausschuß ftlr den 

Eisenbahnverkehr in Behandlung stehen­

den Problemen, die auch ohne Kenntnis 

der Ergebriisse aer anderen Arbeits­

ausschüsse behandelt werderi körinen, 

deren Bearbeitung aber noch nicht 

abgeschlossen ist, zählen die 

- Vorsorge für eiri~ Ersat~~raktion 

auf den elektrifizierten 

StreckE:m, 
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Vorläufiges 
Arbei tsprogr'amm 
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~Vorbereitungder Adaptierung 

"bestimmter Wagengattungen zu 

Lazarettwagen, 
- Vorsorge für die Il1stand~setzung 

von Bahnanlagen durch die Vor-, 

bereitung der Aufstellung wei­

terer Bauzügo, 
, ' , I 

SicherstelluEg der- innerbe-. 

triebl~cheri Betriebs~toff-, 

und E~satzm~terialbevorratung 

und 
Steigerrl.ng der Leistungs­

fähigkeit bestimmter für die 

Landesverteidigung besonders 

wichtiger Strecken. 

Der am 12. November 1962 konstituierte 

Unterausschuß für Nachrichtenwesen 
.; 

hat sidh~unächst die'Behandlung 
, 

folgender Themen vorgenommen~ 

1. Berücksichtigung der Erfordernisse 

der'Landesverteidigung bei den 

Planungen für die Er~Jei terung 

des Fernmeldenetzes, (Kabel- und 
'., Rlch'tfunkverbindllngen) 

2. "Vörkehrungen zur Si~h8rung der 

Fernmelde:;anlagen und Sicher­

stellung der im Einsatzfall vom 

Bundesheer benötigten Fernmelde-

verbindungen. 

3. Frequenzbedarf für den~etrieb 

der Funkanlagen des Bundesheeres 9 

g,rundsätzliche l Fragen. 

4. Mitwirkung bBi der Ausbildung von 

technischem Personal 'des Bundes­

heeres. 
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. Durch die Schaffung des Sonderaus~ 

schusses für Verkehr und Nachrichten­

wesenh.s,t das zur Koordinierung der 

nachrichtentechnisehen B~lange der 

'Landesverteidigung mit der Gener8:l-

direktion für die ?ost- und Tele­

graphen'verwal tung im, Jahre 1957 ge-
J 

schaffene "Ex'Pertenkomitee" zu be-
stehen aufgehört., 

D{eses Expertenkbmitee hatte auf 

Grund mehrerer Besprechungen Ver­

bindungsbeamte der Post- und Tele­
graphendirektion Graz und Linz 

zu den Gr-uppenkommanden 11 (Graz) 

und lit(S~lzburg) nominiert. Für­

den Bereich des Bundeslandes Ober­
österreicll (Gruppenkommando 111) 

I 

vrurde ein' eigener Verbindungsbeamter . ) 

nomüliert. 

Im Rahmen der im Einvernehmen'mlt 

dem Bundesministerium für Inneres 

getroff;enen Maßnahmen zur Sicheru:qg 
der }11ernmeldeanlngen der Post- und 

Telegraphenverwaltung wurden die, 

oben genannten Ve:rbindungsbeamten 

auch als Verbindtingsbea~te zu den 
zuständigen Sicherh~itsbe-

hörden bes,t:i,mmt. 

Weiters wurde im Expertenkomit~e 
, , 

die Flanung\eines HRichtfunknetzes 

. zwei tar .ordnung" besprophen,' 

Auch das Fernsprech-Grundnetz des 

Bundesministeriums für Landesver­
teidigung wurde im Zuge von div~rSen 

Beßprechungen bisher soweit er~tellt, 

daß die Grundphase fertiggestell.t 
'ist. An dEm Vorberei tungen für die 

Erstellung weiterer Phasen für 
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verschiedene 

gearbei tet •. " 

Alarmstufen wird 

Weitere Fragen, wie zoB. Einsatz 

von Hubschraubern; teilweise Aus­

bildung von Bundesheerangehörigen 

bei der-Post- und Telegraphenver­

waltung, MitbenUtzung von Fr~ilei­

tungsgestän~e etc. wurden durch das 

Expertenkomit§e einer Klärung zu­

geführt. 

An Stelle des bisherigen Experten-
\ ' 

komit§es wurde derUnterausschuß 

fUr Nachrichtenwesen im Sonderaus­

sChuß fUr Verkehr und Nachrichten­

wesen gebildet,der sich in vier . .-.-
Arbei tsgruppen gliedert, ,innerhalb 

derer folgende Einzelfragen be­

handelt wurden: 

1 .. Arbeitsgruppe fUr die "Planung 

und Errichtung neuer Übertragungs-

wege" 

Proj'ekt Großraum-Radaranlage 

Kolomansberg 

- weitere Ri'qhtfunkplanungen 

(Netz' il z'Nei ter Ordnung H ), 

- leihweise Überlassung von 

3 Kanal PPM-Geräte an das 

Bundesheero 

2. Arbeitsgrtippe fUr den Ausbau des 

Zivilschutznetzes (Arbeitskreis 

VII "Warn- und Alarmdienst" des , 
.Arbeitsausschusses fUr. zivile 

L~nd~sverteidigung) 

Es wurde festgestellt, daß durch 

das bereits bestehende Fernmelde­

netzdie Möglichkeiten fUr diverse 

Warnungen ~eschaffen werden könnten. 

'\' 
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3. Arbeitsgruppe für die Behandlung 

eines Staatsgrundhetzes. 

4. Arbeitsgruppe für die Be"handlung 

der Fragen bezüglich 'Zuteil:mg 

der erforderlichen Frequenzen für 

das Bundesheer. 
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